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2. Fortschreibung der 
Qualitätsentwicklungsvereinbarung 

 
gem. § 78b Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII 

 
 i. V. mit dem Rahmenvertrag 

 
nach § 78f SGB VIII für Baden- Württemberg 

 
zwischen dem 

 

Landratsamt / Jugendamt Rhein-Neckar-Kreis, 

 Im Breitspiel 5, 69126 Heidelberg-Rohrbach 

und  

(Träger - Adresse) 

 

 

 
Die allgemeinen Teile dieser Vereinbarung erweitern die erste Fort-

schreibung der Qualitätsentwicklungsvereinbarung nach 
 § 78 b SGB VIII zwischen den Jugendämtern von 

 
Heidelberg  |  Rhein-Neckar-Kreis 

und  
den Trägern/ Einrichtungen der  

Kinder – und Jugendhilfe der Region 
 

 
Kinder- und Jugendamt Heidelberg; Jugendamt Rhein-Neckar-Kreis; AGFJ Familienhilfe Stiftung (Hei-
delberg); Auxilium GdbR (Heidelberg); Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Wiesloch e.V. 
(Wiesloch); Friedrichstift (Leimen); Future Now! Heilpädagogische GmbH (Eppelheim); Heilpädago-
gisch-therapeutische Einrichtung Haus Mirabell (Ladenburg); IB – Jugendmigrationsdienst Sinsheim; 
Institut für Heilpädagogik und Erziehungshilfe e.V. (Heidelberg); Kinder- u. Jugendhaus Daisbach (Da-
isbach); Luise-Scheppler-Heim e.V. (Heidelberg); Orthos e.V. (Schriesheim); Pädagogium (Neckarbi-
schofsheim); Pilgerhaus (Weinheim); Postillion e.V. (Wilhelmsfeld); St. Paulusheim (Heidelberg); Sozi-
alpädagogische Projekte Coccius (Leimen); Jugendeinrichtung Stift Sunnisheim gGmBH (Sinsheim); 
SRH Berufsbildungswerk (Neckargemünd); SRH-Schulen gGmbH (Neckargemünd); St.Thomas e.V. 
(Schwetzingen); 360 Grad Gesellschaft für individualpädagogische Maßnahmen mbH (Neckarge-
münd); Zentrum für individuelle Erziehungshilfen – Zefie (Karlsruhe); Tagesgruppe Arbeiterwohlfahrt 
Kreisverband Heidelberg e.V.; Tagesgruppen Dr. Neuendorff (Weinheim)
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§ 1 Geltungsbereich 
Auf der Grundlage der getroffenen Leistungsvereinbarungen gilt diese Qualitätsent-
wicklungsvereinbarung für folgende Leistungsangebote: 
 
1.  Hilfe zur Erziehung nach § 32 SGB VIII (Tagesgruppe) 
2.  Hilfe zur Erziehung nach § 34 SGB VIII (Heimerziehung, Betreutes Wohnen) 
3.  Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII, die in teilstationärer oder 
           stationärer Form durch den Träger erbracht werden 
4. Sonstige stationäre und teilstationäre Hilfen nach §§ 27 ff. SGB VIII 
5.        Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII in stationärer und teilstationärer 

Form     
6.    Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII 
 
 

§ 2 Ziel und Auftrag der Qualitätsentwicklung 
Die Entwicklung der Qualität der Leistungsangebote ist eine gemeinsame Aufgabe des 
Trägers der Einrichtung und des örtlich zuständigen Trägers der Jugendhilfe. 
Über die in diesem Vertrag vereinbarten Qualitätsgrundsätze, Konzepte und Bewer-
tungskriterien zur Qualitätsentwicklung schaffen sie Vertrauen in die Leistungsange-
bote und ihre Fähigkeit zur Verwirklichung ihrer Erziehungs- und Hilfeaufträge. 
 
 

§ 3 Qualitätsgrundsätze 
Die zwischen Vertragspartnern vereinbarten Qualitätsgrundsätze für die in § 1 genann-
ten Leistungsangebote sind in der ANLAGE 1 festgelegt. 
 
 

§ 4 Konzepte der Qualitätsentwicklung 
(1) Die zwischen den Vertragspartnern getroffenen Absprachen über gemeinsame 
Verfahren der Qualitätsentwicklung (Schlüsselprozesse) im Bereich 
- der Hilfeplanung 
- der Kooperation 
- der Jugendhilfeplanung 
- des Beschwerdewesens 
- der Kommunikation und Zusammenarbeit in Konflikten und Krisen 
 
sind in ANLAGE 2 dieser Vereinbarung dargelegt. 
 
(2) Das Konzept der einrichtungsbezogenen Qualitätsentwicklung mit dem Qualitäts-
leitbild, den Qualitätszielen und dem System der Qualitätsplanung erfolgt nach dem in 
ANLAGE 3 hinterlegten Raster.  
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§ 5 Bewertung und Darlegung der Qualitätsentwicklung und der 
Qualität der Leistungsangebote 

(1) Die zwischen den Vertragspartnern vereinbarten Leitlinien zur Bewertung und Qua-
lität der Leistungsangebote (Bewertungsleitlinien) sind in ANLAGE 4 beschrieben. 
 
(2) Zeitraum und Zeitpunkt der Qualitätsbewertung werden entsprechend den in 
ANLAGE 2 vereinbarten Verfahren jeweils für den künftigen Bewertungszeitraum ver-
einbart. 
 
(3) Zur Darlegung der Qualitätsentwicklung und ihrer Bewertung erstellt der Träger der 
Einrichtung einen Bericht zur Qualitätsentwicklung (vgl. § 9 Rahmenvertrag Baden-
Württemberg, kurz RVBW). Dieser enthält insbesondere 
- Informationen zur Verwirklichung des vereinbarten Qualitätsentwicklungskonzeptes; 
- Rückmeldungen zur Bewertung der Qualitätsentwicklung nach den vereinbarten 
  Leitlinien. 
 
Der Qualitätsentwicklungsbericht wird im zweijährigen Rhythmus vorgelegt und vom 
Träger der Einrichtung und dem örtlich zuständigen Träger der Jugendhilfe gemein-
sam ausgewertet. 
 
 

§ 6 Vereinbarung zum Schutzauftrag der Jugendhilfe gem. § 8a 
Abs. 4 SGB VIII und § 72a SGB VIII 

Die zwischen den Vertragspartnern getroffene Vereinbarung zum Schutz des Kindes-
wohls gemäß § 8a SGB VIII und zur persönlichen Eignung der beim Leistungserbringer 
beschäftigten Fachkräfte im Sinne des § 72a SGB VIII sind in ANLAGE 5 beschrieben.  
 
 

§ 7 Datenschutz  
Die zwischen den Vertragspartnern getroffene Vereinbarung zum Datenschutz gemäß 
SGB VIII und den geltenden Regelungen im Rahmen der Europäischen Datenschutz-
grundverordnung (EU-DSGVO) sind in den Qualitätsgrundsätzen (ANLAGE 1) und in 
ANLAGE 6 beschrieben. Diese Anlage beschreibt den derzeit aktuellen Diskussions-
stand. 
 
 

§ 8 Prüfrecht 
Die Prüfungsrechte der Vertragspartner sind in § 18 Vertragsverletzungen des Rah-
menvertrages Baden-Württemberg geregelt. 
 
 

§ 9 Kosten der Qualitätsentwicklung 
Die in dieser Qualitätsentwicklungsvereinbarung festgelegten Leistungs- und Quali-
tätsmerkmale sind eine Grundlage der Entgeltvereinbarung. 
 
 

§ 10 Anlagen 
Die in den §§ 3,4,5 und 6 genannten ANLAGEN 1-7 sind Bestandteil dieser Qualitäts-
entwicklungsvereinbarung. 
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§ 11 Laufzeit und Kündigungsfrist 
Die Vereinbarung gilt ab dem 01.04.2019 und kann frühestens nach 2 Jahren mit einer 
Frist von sechs Monaten zum Monatsende gekündigt werden. Die Kündigungserklä-
rung bedarf der Schriftform.  

 
Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam oder  
nicht durchsetzbar sein, bleibt die Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit aller übrigen 
Bestimmungen dieser Vereinbarung unberührt.  
Die Parteien werden die nichtige Bestimmung durch diejenige wirksame und durch-
setzbare Bestimmung ersetzen, die der nichtigen Bestimmung nach Sinn und Zweck 
am Nächsten kommt. Dies gilt entsprechend für unbeabsichtigte Lücken der Verein-
barung.  
 
 
 
 
 
 
........................................................................ 
Ort, Datum 

........................................................................ 
Ort, Datum 

 
 
 

 
 
 
 
...................................................................... 
 

(Jugendamt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
...................................................................... 
 

(Freier Jugendhilfeträger / Einrichtung) 
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0. Präambel 

Im Jahr 2007 wurde erstmals in der Region Heidelberg, Rhein-Neckar-Kreis und Wein-
heim zwischen den jeweiligen Jugendämtern und den im Arbeitskreis "AK Jugendäm-
ter-Einrichtungen" vertretenen stationären und teilstationären Einrichtungen der Ju-
gendhilfe eine Qualitätsentwicklungsvereinbarung nach § 78 b SGB VIII abgeschlos-
sen. 
Diese erste Fassung wurde im Jahr 2014 fortgeschrieben, wobei insbesondere neu  
die in dem seit 2012 in Kraft getretenen Bundeskinderschutzgesetz vorgegebenen 
Qualitätsaspekte hinsichtlich eines Beschwerdewesens und der Partizipation von Kin-
dern und Jugendlichen berücksichtigt wurden. Des Weiteren wurden Kriterien und 
Standards eines Qualitätsentwicklungsberichts, der in regelmäßigen Abständen als 
Grundlage für Qualitätssicherungs- und Qualitätsentwicklungsgespräche dienen soll, 
neu aufgenommen. 
 
Mit der nun vorliegenden Fassung ist eine 2. Fortschreibung dieser Vereinbarung er-
folgt, wobei insbesondere detaillierter auf die Datenschutzbestimmungen eingegangen 
wird, die sich aus der seit dem 28.05.2018 geltenden Europäischen Datenschutz-
grundverordnung (EU-DSGVO) und den Datenschutzbestimmungen des SGB VIII er-
geben. 
 
Gleichzeitig erfolgte eine Überarbeitung des Verfahrens zur einzelfallbezogenen Eva-
luation der Hilfeverläufe mit der Einführung eines neu entwickelten Bewertungsbo-
gens. 
 
Gemäß § 1 SGB VIII soll Jugendhilfe insbesondere junge Menschen in ihrer individu-
ellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen zu ver-
meiden oder abzubauen, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung 
beraten und unterstützen, Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen 
und dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Fami-
lien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen. 
 
Die vorliegende Vereinbarung soll dazu beitragen, dass Leistungsträger und Leis-
tungserbringer die Verwirklichung dieser Grundsätze als kontinuierlichen gemeinsa-
men Prozess verstehen und hierbei partnerschaftlich im regionalen Kontext zusam-
menarbeiten. 
 
Soll dies gelingen, müssen die Rollen und die Verantwortlichkeiten der Beteiligten klar 
definiert sein. Das Grundverständnis der eigenen Rolle ist die Ausgangsbasis einer 
wertschätzenden und vertrauensvollen Zusammenarbeit der kommunalen Seite der 
Jugendhilfe mit den freien und gewerblichen Leistungserbringern der Jugendhilfe. 
 
Leistungsträger und Leistungserbringer verpflichten sich zur Fortführung der partner-
schaftlichen und vertrauensvollen Zusammenarbeit. Dabei wird anerkannt, dass jedem 
aus seiner Aufgabe heraus eine eigene Rolle zuwächst, die er zu erfüllen hat. Die 
partnerschaftliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit erfolgt in gegenseitiger Wert-
schätzung. Dabei wird auch die Individualität der einzelnen Partner anerkannt. Gerade 
in der Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Angebote wird ein wesentlicher Aspekt der 
Jugendhilfe gesehen. 
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Wie in dieser Vereinbarung festgelegt, bedarf es einer beständigen Qualitätsentwick-
lung, zu der sich die Vertragsparteien ausdrücklich bekennen. Dabei kann es auch 
notwendig werden, neue Entwicklungswege zu beschreiten. Wesentlich erscheinen 
den Vertragspartnern der gegenseitige Austausch und Informationen über Verände-
rungen und neue Entwicklungen. Die Vertragsparteien erklären die Absicht, verbindli-
che Rahmenbedingungen für eine konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit 
aufzubauen und diese als Grundlage der künftigen Zusammenarbeit kontinuierlich zu 
nutzen. 
 
Die Vereinbarung legt verbindliche Qualitätsgrundsätze fest und regelt die für die Zu-
sammenarbeit wesentlichen Schlüsselprozesse hinsichtlich des Aufnahme- und Hilfe-
planverfahrens sowie der Hilfebeendigung. Im Weiteren werden Festlegungen getrof-
fen zur Kommunikation und Zusammenarbeit bei Konflikten zwischen Jugendamt und 
Einrichtung, zum Beschwerdewesen sowie zum gemeinsamen Schutzauftrag gem. §§ 
8a und 72a SGB VIII. Neben den einrichtungsbezogenen Qualitätsentwicklungsstan-
dards enthält die Vereinbarung abschließend Leitlinien zur Bewertung der Qualität der 
Leistungsangebote und der Qualitätsentwicklung.  
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ANLAGE 1 

 

Qualitätsgrundsätze 
 
 

Der örtliche Träger der Jugendhilfe und der Leistungserbringer vereinbaren folgende 
Qualitätsgrundsätze: 

 
1. Leistungsträger und Leistungserbringer verpflichten sich zur partnerschaftlichen 

und vertrauensvollen Zusammenarbeit. Dabei wird anerkannt, dass jedem aus 
seiner Aufgabe heraus eine eigene bestimmte Rolle zuwächst, die er zu erfüllen 
hat. Die partnerschaftliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit erfolgt in gegen-
seitiger Wertschätzung. 

 
2. Unter Qualität („Beschaffenheit“) einer Leistung verstehen die Partner alle die 

Leistung betreffenden Vorgänge und Handlungen, die auf fachlich qualifizierter 
Grundlage erfolgen und die bedarfsgerecht wirksam und wirtschaftlich erbracht 
werden. Dies bezieht sich auf Leistungen im Zusammenhang mit der Hilfepla-
nung, der Durchführung und Beendigung der Hilfe sowie der Zusammenarbeit 
zwischen Leistungsträger und Leistungserbringer. Die Qualität umfasst die Di-
mension der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität. 

 
3. Grundlage des gemeinsamen Handelns ist, die bei den jungen Menschen und 

ihren Familien vorhandenen positiven Ressourcen zu erkennen, sie einzufordern 
und damit für die Problembewältigung zu nutzen. Auch die Hilfe zur Selbsthilfe 
gehört in diesem Sinne zur Ressourcenorientierung. Ziel der Leistung ist die För-
derung des jungen Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemein-
schaftsfähigen Persönlichkeit sowie die Stärkung der Familie. 

 
4. Die Partner respektieren bei der Auswahl der Hilfe und berücksichtigen bei der 

Durchführung der Hilfe das Wunsch- und Wahlrecht der Leistungsberechtigten. 
In der Regel weist der Leistungsträger die Leistungsberechtigten auf dieses 
Recht hin und berücksichtigt dies bei der Auswahl der Einrichtungen und Dienste, 
soweit dies nicht mit unverhältnismäßigen Mehrkosten verbunden ist. 

 
5. Die Partner verpflichten sich, bei der Ausgestaltung der Leistungen und der Er-

füllung der Aufgaben die von den Personensorgeberechtigten bestimmte Grund-
richtung der Erziehung sowie die Rechte bei der Bestimmung der religiösen Er-
ziehung zu beachten. 

 
6. Die Partner verpflichten sich, die unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen 

und Jungen zu berücksichtigen, Benachteiligungen abzubauen und die Gleich-
berechtigung von Mädchen und Jungen zu fördern. 

 
7. Die Partner verpflichten sich, bei der Durchführung und Schaffung von Leistungs-

angeboten die Strukturmaxime der Partizipation zu beachten. Der Leistungsträ-
ger stellt die Beteiligung des jungen Menschen im Hilfeplanverfahren sicher, der 
Leistungserbringer bei der Erziehung in der Einrichtung. Die Leistungsberechtig-
ten werden entsprechend ihrer Rechtsposition an den Entscheidungen beteiligt. 
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8. Die Partner verpflichten sich, bei der Durchführung und Schaffung von Leistungs-
angeboten die Strukturmaxime der Integration und Normalisierung zu beachten. 
Sie achten darauf, dass die Angebote nicht zur Ausgrenzung führen. Ist dies we-
gen eines speziellen Angebots dennoch erforderlich, wird von vornherein darauf 
geachtet, wie die Integration wieder gelingen kann. 

 
9. Die Partner sehen sich dem Grundsatz der bedarfsgerechten Orientierung der 

Jugendhilfe verpflichtet. Sie sorgen jeweils entsprechend ihrer Aufgaben dafür, 
dass rechtzeitig die richtige Hilfe gewährt und so gestaltet wird, dass die Inan-
spruchnahme von Hilfen und Angeboten adäquat dem Hilfebedarf erfolgen kann. 
 

10.   Die Partner sehen sich insbesondere dem Schutz des Kindeswohls im Sinne des 
§ 8a SGB VIII verpflichtet. Sie beachten hierbei die persönliche Eignung der bei 
ihnen beschäftigten Fachkräfte im Sinne der §§ 72 und 72a SGB VIII sowie die 
Datenschutzbestimmungen des Sozialgesetzbuchs und der EU-DSGVO. Ent-
sprechende Regelungen finden sich in der in ANLAGE 5 enthaltenen Vereinba-
rung zum Schutzauftrag der Jugendhilfe. Die Regelungen zum Datenschutz be-
finden sich in Anlage 6. 

 
11. Leistungsträger und Leistungserbringer haben in allen Phasen der Planung 

neuer (teil/stationärer) Angebote die gegenseitige Beteiligung / Information früh-
zeitig sicherzustellen. Die Partner wirken darauf hin, dass diese Planungen auf-
einander abgestimmt werden und sich gegenseitig ergänzen. 

 
12. Die Partner verpflichten sich, die Strukturmaxime der Dezentralisierung / Regio-

nalisierung bei der Verwirklichung von Leistungsangeboten zu beachten. Dies 
hat Konsequenzen für die Angebots- und Hilfestruktur. Leistungsangebote sind 
an dieser Maxime zu messen. 

 
13. Die Partner verpflichten sich, bei der Schaffung und Durchführung der Hilfe die 

Strukturmaxime der Alltagsorientierung des Angebots zu beachten. Dabei wird 
insbesondere auf die Zugänglichkeit im Alltag, auf die Situationsbezogenheit und 
die Ganzheitlichkeit der Hilfe geachtet. Diese Angebote müssen sich an diesen 
Kriterien ausrichten. 

 
14. Die Partner verpflichten sich, Verfahren und Instrumente anzuwenden, die Aus-

sagen zur Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität ermöglichen. 
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ANLAGE 2 

 

Absprachen über gemeinsame Verfahren der Qualitätsentwicklung 
(Schlüsselprozesse) 

2.1. Aufnahme(verfahren) 

Bei Beginn des Aufnahmeverfahrens liegt ein vom Jugendamt erarbeitetes, auf 
den Einzelfall bezogenes Hilfeplankonzept vor.1 

 
2.1.1 Aufnahmeanfrage / Vorstellungsgespräch 
 

 Das Jugendamt fragt (fern)mündlich bei der Einrichtung an, ob die Auf-
nahme des jungen Menschen grundsätzlich möglich ist.2 Soweit nicht bereits 
bekannt, benennt die Einrichtung hierfür die für die Belegung verantwortliche 
Fachkraft. 

 

 Im weiteren Gespräch werden detaillierte Informationen über den jungen 
Menschen (familiäre, soziale, schulische, therapeutische und rechtliche Hin-
tergründe, Ressourcen und Perspektiven sowie deren Bewertung und bis-
herige Hilfen) und über die Einrichtung (Konzeptionen, Leistungsbeschrei-
bung, Entgelt, mögliche Zusatzleistungen) ausgetauscht. Der Versand 
schriftlicher Unterlagen und ein Rückmeldetermin werden vereinbart. 

 

 Die schriftlichen Unterlagen werden an die Einrichtung übermittelt. 
 

 Die Einrichtung sichtet die Unterlagen und fordert bei Bedarf beim Jugend-
amt zusätzliche Informationen oder Unterlagen an. 

 

 Das Jugendamt und die Einrichtung vereinbaren telefonisch zum festgeleg-
ten Rückmeldetermin einen Vorstellungstermin, zu dem das Jugendamt die 
Eltern und eventuell weitere Beteiligte einlädt. 

 

 Das Vorstellungsgespräch findet in der Einrichtung nach der Regel „so we-
nig Personen wie möglich, so viele wie nötig“ statt. Teilnehmen müssen: die 
fallverantwortliche Fachkraft des Jugendamtes, der junge Mensch, Sorge-
berechtigte sowie die für die Belegung verantwortliche Fachkraft der Einrich-
tung. Teilnehmen können bei Bedarf: Vertreter der Schule, der Wohngruppe, 
des Fachdienstes, weitere Beteiligte.  

 

 Im Rahmen des Vorstellungsgesprächs ist zu klären, ob und unter welchen 
Voraussetzungen die im Hilfeplankonzept erarbeitete Leistung durch die 
Einrichtung erbracht werden kann. Es werden generelle Absprachen und - 
soweit möglich - konkrete Verabredungen/Vereinbarungen getroffen, d.h. 
soll eine Leistungserbringung erfolgen, so wird verbindlich festgelegt, ob die 
Hilfe im Rahmen der von der Einrichtung vorgehaltenen Regel- und konzep-
tionsbedingten Leistungen erbracht wird. 

                                                
1 Erläuterung siehe ab Seite 15: 2.7 Anmerkungen zu ANLAGE 2, Nr. 1 
2 a.a.O, Nr. 2 
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 Am Ende des Vorstellungsgesprächs wird die Dauer der Bedenkzeit für alle 
Beteiligten vereinbart. 

 

 Nach Ablauf der Bedenkzeit informieren alle Beteiligten das Jugendamt über 
ihre Entscheidung.  

 

 Das Jugendamt ergänzt und dokumentiert das Hilfeplankonzept um die Ver-
abredungen des Vorstellungs- /Aufnahmegesprächs3, beschreibt darin u.a. 
die vorgesehenen Regel- und konzeptionsbedingten Leistungen. Damit wird 
das Hilfeplankonzept zum Hilfeplan nach § 36 SGB VIII. Sollen individuelle 
Zusatzleistungen erbracht werden, so werden deren Umfang und Entgelt 
beschrieben und (im Hilfeplan) dokumentiert.  

 

 Ein Termin für das erste Hilfeplan(fortschreibungs)gespräch wird vereinbart. 
Dieses erste Gespräch sollte - insbesondere bei Unterbringungen in Krisen 
- zeitnah nach der Aufnahme, spätestens jedoch sechs Monate nach der 
Aufnahme erfolgen. 

 

 Für den Fall der Aufnahme wird ein Aufnahmetermin festgelegt. 
 

 Der Hilfeplan wird allen Beteiligten zeitnah zugeleitet und von diesen bestä-
tigt.4 Grundsätzlich sollte die Zuleitung des Hilfeplanes spätestens bis                 
zum Hilfebeginn erfolgen.  

 

 Das Jugendamt verpflichtet sich, spätestens zum abgesprochenen Aufnah-
metermin die Kostenzusage zu erteilen.5 

 

2.1.2 Aufnahme 
 
Die Aufnahme des jungen Menschen in der Einrichtung findet in möglichst ver-
trauter Atmosphäre statt. Deshalb ist neben dem jungen Menschen und 
den/dem Sorgeberechtigten oder einer anderen wichtigen Bezugsperson min-
destens eine vom Vorstellungsgespräch bekannte Person der Einrichtung an-
wesend. Nach Möglichkeit nimmt der/die künftige Bezugserzieher/-in teil. Die 
fallverantwortliche Fachkraft des Jugendamtes entscheidet selbst über ihre Teil-
nahme. 
 
Spätestens bei der Aufnahme werden zwischen der Einrichtung und den Sor-
geberechtigten Absprachen über Zeitpunkt, Umfang und Ablauf der nächsten 
Kontakte im Rahmen der Vereinbarungen des Hilfeplans getroffen: z.B. Telefo-
nate, Besuche, Heimfahrten. 

                                                
3 a.a.O, Nr. 3 
4 a.a.O, Nr. 4 
5 a.a.O, Nr. 5 
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2.2 Hilfeplanverfahren 

Grundlage der Hilfe ist der Hilfeplan nach § 36 Abs. 2 SGB VIII und dessen 
Fortschreibungen. Der Hilfeplan setzt die wesentlichen Maßstäbe für die Hilfe-
gestaltung. Die Fortschreibungen nehmen auf den (Erst)Hilfeplan Bezug. 
 
 

2.2.1 Hilfeplangespräch 
 
 Das Hilfeplangespräch findet in der Regel halbjährlich statt6, unabhängig von 

der im Einzelfall notwendigen ständigen Zusammenarbeit von Jugendamt und 
Einrichtung während des Hilfeprozesses. Ort7 und Zeitpunkt des nächsten Hil-
feplangesprächs werden zwischen den Beteiligten festgelegt. Die fallverant-
wortliche Fachkraft des Jugendamtes lädt zum Gespräch ein und ist zuständig 
für die Moderation und Dokumentation. Die Einrichtung erstellt zur Vorbereitung 
des Gesprächs unter Beteiligung des jungen Menschen, je nach dessen Alter 
und Entwicklungsstand, eine Stellungnahme und sendet diese dem Jugendamt 
und den Personensorgeberechtigten 14 Tage vor dem für das Hilfeplange-
spräch angesetzten Termin zu. Die Stellungnahme erfolgt auf der Grundlage 
des unter 2.8 beschriebenen Rasters. 

 
 Diese Stellungnahme ist in einer für alle Beteiligten verständlichen Sprache for-

muliert. 
 
 In der Vorlage nimmt die Einrichtung Bezug auf die vereinbarten Ziele des Hil-

feplans und stellt erreichte Ziele und aktuelle Entwicklungen dar. Die Einrich-
tung berichtet aus ihrer Sicht über evtl. Veränderungsbedarfe bei der Gestaltung 
der Hilfe. 

 
 Die am Hilfeplangespräch teilnehmenden Vertreter/-innen von Einrichtung und 

Jugendamt verfügen über die erforderlichen Kompetenzen8 für die Umsetzung 
der im Hilfeplan zu treffenden Vereinbarungen. Die Bedarfsfeststellung liegt in 
der alleinigen Verantwortung des Jugendamtes. 

 
 Beim Hilfeplangespräch soll die Zahl der Teilnehmer/-innen im Interesse des 

betroffenen jungen Menschen auf die unmittelbar für die Hilfesteuerung zustän-
digen Personen beschränkt bleiben.9/

10 
 

Der Inhalt des Hilfeplangesprächs ergibt sich aus § 36 Abs. 2 SGB VIII: 
 

 Darstellung der Entwicklungsfortschritte der Hilfe im Hinblick auf die im Hil-
feplan formulierten Ziele, die Verständigung über die Zielerreichung (Zieler-
reichungsanalyse) sowie die Überprüfung des bisherigen Hilfeverlaufes 

 
 

                                                
6  a.a.O, Nr. 6 
7  a.a.O, Nr. 7 
8  a.a.O, Nr. 8 
9  a.a.O, Nr. 9 
10 a.a.O, Nr.10 
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 Verständigung über Veränderungen des Hilfebedarfes und daraus abgelei-
tet über Art und Umfang der geeigneten und erforderlichen pädagogischen 
und der damit verbundenen therapeutischen Leistungen, ggf. unter Berück-
sichtigung der schulischen Entwicklung bzw. der Ausbildungssituation11 
 

 Darstellung der voraussichtlichen Dauer der Hilfe und die Gültigkeit des ak-
tuellen Hilfeplans sowie die Festlegung von Ort und Zeitpunkt des nächsten 
Hilfeplan(fortschreibungs)gesprächs 
  

Grundlage für alle zu erbringenden Leistungen ist die schriftliche Form des Hil-
feplans und dessen Fortschreibungen. Diese Dokumentation der Ergebnisse 
des Hilfeplangesprächs ist Aufgabe des Jugendamtes.12 

 

Die Hilfeplanfortschreibung wird allen Beteiligten zeitnah, spätestens nach vier 
Wochen, zugeleitet und von diesen bestätigt. 
 

2.2.2 Informationspflichten 
 
Besondere Ereignisse und wesentliche Abweichungen vom Hilfeplan erfordern 
eine zeitnahe gegenseitige Information und gegenseitige Abstimmung des wei-
teren Vorgehens von Einrichtung und Jugendamt.13 
 
Eine gegenseitige Information von Einrichtung und Jugendamt erfolgt insbeson-
dere bei folgenden Ereignissen: 
 

 Wohnsitzwechsel der Eltern bzw. der Sorgeberechtigten  

 Entwicklungen, die eine wesentliche Abweichung zum Hilfeplan 
vermuten lassen 

 familiäre Veränderungen und Änderungen beim Sorgerecht 

 Beschwerden der Eltern bzw. Sorgeberechtigten 

 Anhaltspunkte, die auf eine Gefährdung des Kindeswohles schließen las-
sen. 

 
Eine Information des Jugendamtes durch die Einrichtung erfolgt insbesondere 
bei folgenden Ereignissen: 
 

 Entweichen des jungen Menschen 

 Krankenhausaufenthalt des betreuten jungen Menschen 

 sich abzeichnende Krisen (z.B.: Straftaten, Drogengebrauch) 

 gravierende Vorkommnisse in Einrichtung und Gruppe, soweit der junge 
Mensch betroffen ist (z.B. Wechsel von Bezugserziehern/-innen, Straftaten 
und Drogengebrauch anderer Gruppenmitglieder) 

 bevorstehende Verlegung des jungen Menschen in eine andere Wohn-
gruppe 

 anstehender Schul- oder Ausbildungswechsel des Kindes/Jugendlichen 
 

                                                
11 a.a.O, Nr. 11 
12 a.a.O, Nr. 12 
13 a.a.O, Nr. 13 
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Eine Information der Einrichtung durch das Jugendamt erfolgt insbesondere bei 
folgenden Ereignissen: 
 

 anstehender Wechsel der örtlichen Zuständigkeit 

 Wechsel der fallverantwortlichen Fachkraft im Jugendamt 
 

2.3 Hilfebeendigung 

 
2.3.1 Planmäßige Beendigung 
 

Die Ausrichtung der Hilfe auf Zielerreichung und Hilfebeendigung sollte bei je-
dem Hilfeplangespräch deutlich werden, d.h. der voraussichtliche Zeitpunkt der 
geplanten Beendigung der Hilfe und die weiteren Perspektiven werden in jedem 
Hilfeplan(fortschreibungs)gespräch thematisiert und im Hilfeplan bzw. dessen 
Fortschreibung dokumentiert. Spätestens beim letzten Hilfeplangespräch vor 
der geplanten Beendigung ist ein Beendigungstermin festzulegen. 
 
Kurz vor oder nach dem Ende der Hilfe findet ein Abschlussgespräch statt, in 
dem alle Beteiligten die Hilfe bewerten (Einzelfallbezogene Auswertung). Im 
Mittelpunkt dieser Auswertung steht die gemeinsame Bewertung des Hilfever-
laufes und die Überprüfung der Erreichung/Nichterreichung der im Hilfeplan 
festgelegten Ziele (Zielerreichungsanalyse). 

 
2.3.2 Ungeplante Beendigung 
 

Eine ungeplante Beendigung liegt dann vor, wenn die Hilfe in der Einrichtung 
entgegen der bisherigen Planung endet und das Jugendamt deshalb die Leis-
tung beendet, z.B. wenn 
 

 sich ein junger Mensch entzieht  

 sich die Einrichtung (mit/ohne Einwilligung der Eltern) nicht mehr im Stande 
sieht, die Hilfe weiter zu leisten  

 das Jugendamt die Hilfe (mit/ohne Einverständnis der Eltern) beendet oder 

 die Leistungsberechtigten den der Hilfe zugrunde liegenden Antrag zurück-
ziehen.14 

 
Auch bei einer ungeplanten Beendigung ist von allen Beteiligten eine gegensei-
tige Rückmeldung im Sinne eines Abschlussgesprächs erforderlich. Ist es nicht 
möglich, alle Beteiligten einzubeziehen, so soll mindestens eine gemeinsame 
Auswertung seitens des Jugendamtes und der Einrichtung erfolgen. 

 
2.4 Kommunikation und Zusammenarbeit bei Konflikten zwischen Jugend-

amt und Einrichtung 
 

Wird von einem Beteiligten ein Konflikt wahrgenommen, so ist er aufgefordert, 
unverzüglich mit den direkten Konfliktpartnern ins Gespräch zu kommen, um 
den Interessenkonflikt zu beschreiben und eine Lösung auf dieser Ebene zu 
erarbeiten. Gelingt eine Lösung nicht, wird beiderseits jeweils die nächst-höhere 

                                                
14 a.a.O, Nr. 14 
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Leitungsebene zur Klärung des Sachverhaltes zeitnah eingeschaltet. Werden 
grundsätzliche Absprachen zur Konfliktlösung getroffen, so sind diese schriftlich 
zu dokumentieren und in Einrichtung und Jugendamt bekannt zu geben. 
 

2.5 Beschwerdewesen 
 

 Anhand von Qualitätskriterien entwickelt die Einrichtung/ der freie Träger ein 
Beschwerdeverfahren, welches die Gütekriterien der Nachvollziehbarkeit, 
Transparenz und der Zugänglichkeit durch Kinder und Jugendliche erfüllt und 
bereits Gegenstand im Aufnahmeverfahren und fester Bestandteil in den Hilfe-
plangesprächen und der pädagogischen Praxis ist. 

 

 Jugendamt und Einrichtung verpflichten sich, kritische Rückmeldungen und Be-
schwerden der Betroffenen (Kind/ Jugendlicher/ Eltern/ Personensorgeberech-
tigte) und von dritter Seite (Eltern, Lehrer, Nachbarn ...) ernst zu nehmen, un-
abhängig davon, wie die Beschwerden oder Klagen vorgebracht werden. 
 

 Dem Beschwerdeführer wird empfohlen, sich direkt an die jeweils zuständige 
Stelle zu wenden. Ist er dazu nicht bereit, wird ihm angeboten, die Beschwerde 
an die zuständige Stelle weiterzuleiten. 
 

 Wird durch die Beschwerde die Hilfeplanung wesentlich berührt, werden alle 
am Hilfeprozess Beteiligten davon verständigt. 

 
 
2.6 Partizipation 
 

 Die Partizipation der Kinder- und Jugendlichen und ihrer Eltern bzw. Perso-
nensorgeberechtigten, der jungen Volljährigen, der Mütter und Väter bei der 
Hilfe muss ermöglicht und gefördert werden. 
Die Hilfeerbringer sind verpflichtet, geeignete Verfahren zur Beteiligung der 
Kinder- und Jugendlichen zur Sicherung ihrer Rechte zu implementieren. 
Das Jugendamt stellt die Beteiligung der Eltern und der Kinder/Jugendlichen 
am Hilfeplanverfahren sicher. 
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2.7     Anmerkungen zu ANLAGE 2 
 

1. Das Hilfeplankonzept wird vom Jugendamt gemeinsam mit den Personensor-
geberechtigten unter Beteiligung des betroffenen Kindes/Jugendlichen vor Be-
ginn des Aufnahmeverfahrens erstellt. Es dokumentiert, resultierend aus der 
umfassenden Beratung der Betroffenen, den vom Jugendamt festgestellten er-
zieherischen Bedarf. Das Hilfeplankonzept stellt die Ressourcen und Mitwir-
kungsmöglichkeiten der Betroffenen dar und beinhaltet eine verbindliche Ent-
scheidung über die Hilfegewährung an sich, die ausgewählte Hilfeart sowie 
Aussagen, welche Einrichtung(en) für die Leistungserbringung in Frage 
kommt/kommen. Das Hilfeplankonzept ist die Arbeitsgrundlage für die Zusam-
menarbeit mit der für die Leistungserbringung vorgesehenen Einrichtung (Auf-
nahmeverfahren und Hilfebeginn). Der Ablauf des Verfahrens über die Hilfege-
währung ist im Jugendamt nach gesetzlichen Erfordernissen und allgemein gül-
tigen fachlichen Standards intern (Entscheidungsteam/Hilfekonferenz) festzule-
gen und kein Gegenstand der QEV. 

 
2. Bei der Erstanfrage sind seitens des Jugendamtes die datenschutzrechtlichen 

Bestimmungen des SGB I, des SGB VIII, des SGB X und der EU-DSGVO zu 
beachten. Demzufolge ist vor einer Anfrage das Einverständnis der Betroffenen 
zur Weitergabe von personenbezogenen Daten an die Einrichtung einzuholen. 
Liegt ein solches Einverständnis nicht vor, so erfolgt die Anfrage in anonymi-
sierter Form. 

 
3. Erhält die Einrichtung einen diagnostischen Auftrag zur weiteren Bedarfsklä-

rung, so ist dies im Hilfeplan festzuhalten. 
 

4. Die Bestätigung des Hilfeplanes durch alle am Hilfeplan Beteiligten sollte in der 
Hilfeplandokumentation zum Ausdruck kommen. Dies kann durch unterschied-
liche Verfahren sichergestellt werden, beispielsweise: 

 Versand der Ausfertigungen des Hilfeplanes an alle Beteiligten mit der Bitte 
um  Rücksendung einer unterschriebenen Einverständniserklärung 

 Unterschrift des handschriftlichen HP-Konzeptes direkt im Anschluss an das 
Hilfeplangespräch 

 Erstellung und Ausfertigung des Hilfeplans vor Ort (Laptop mit sofortiger Un-
terschrift) 

 Versand der Ausfertigungen des Hilfeplans an alle Beteiligten mit dem Zu-
satz, dass vom Einverständnis der Beteiligten ausgegangen wird, wenn in-
nerhalb einer bestimmten Frist keine Rückmeldung erfolgt. 

 
Das Jugendamt klärt im Einzelfall, welches Verfahren angewendet wird, um si-
cher zu stellen, dass die Inhalte des Hilfeplans von den Betroffenen zur Kennt-
nis genommen und verstanden worden sind (z.B. bei Menschen mit Migrations-
hintergrund).  

 
5. Die rechtsverbindliche Kostenzusage kann in mündlicher und schriftlicher Form 

erteilt werden, durch wen und in welcher Form dies erfolgt, ist vom Jugendamt 
intern zu regeln und kein Gegenstand der QEV. 
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6. Der halbjährliche Turnus der Hilfeplangespräche stellt eine Orientierungsgröße 
dar, die das fachliche Selbstverständnis und die Praxis der Jugendämter wider-
spiegelt. Ungeachtet dessen ist der Zeitpunkt der Hilfeplanfortschreibung an 
den Erfordernissen des Einzelfalles auszurichten. Ort und Zeitpunkt des nächs-
ten Hilfeplangesprächs werden im HP festgelegt. Die Hilfesteuerung erfordert 
über die Hilfeplangespräche hinaus die verbindliche und regelmäßige Zusam-
menarbeit aller Beteiligten. Entsprechende Absprachen sind im Hilfeplan fest-
zuhalten (vgl. 2.2.2, Informationspflichten). 

 
7. Bezüglich des Ortes der Hilfeplangespräche sind verschiedene Modi möglich. 

Der Ort wird rechtzeitig vor dem Hilfeplangespräch einvernehmlich je nach Be-
darf festgelegt. 

 
8. „Erforderliche Kompetenzen“ bedeutet für den Mitarbeiter des Jugendamtes an 

dieser Stelle nicht, die alleinige Befugnis für die Bedarfsfeststellung und alle 
daraus resultierenden Entscheidungen zu haben, sondern über die Befugnis zu 
verfügen, im Jugendamt entsprechende Entscheidungsprozesse zu initiieren. 
Das Gleiche gilt für die auf Seiten der Einrichtung am Hilfeplangespräch betei-
ligten Fachkräfte. 

 
9. Im Falle, dass die Personensorge durch einen bestellten Amtsvormund/Amts-

pfleger wahrgenommen wird, so ist dieser bei jeder HP-Fortschreibung mit ein-
zubeziehen. Dieser entscheidet, ob er am Termin teilnimmt (Abstimmungs-
pflicht). Wie diesem Erfordernis Rechnung getragen werden soll, ist im Jugend-
amt zu regeln und kein Gegenstand der QEV. 

 
10. Sollten die Informationen von weiteren Personen/Fachkräften (z.B. Lehrer/-in / 

Therapeut/-in) für das HP-Fortschreibungsgespräch erforderlich sein, so kön-
nen diese ggf. einbezogen werden. Die Gestaltung des Gesprächs sollte jedoch 
so angelegt sein, dass allen Beteiligten deutlich wird, dass diese einen Berater-
status´ haben (Entscheidungstransparenz). 

 
11. Kommen die Teilnehmer des HP-Gesprächs zu dem Ergebnis, dass eine Be-

darfsdeckung nicht im Rahmen der Regel- und konzeptionsbedingten Leistun-
gen des Leistungserbringers erfolgen kann, so ist dieser Bedarf im Hilfeplan zu 
beschreiben. Über zur Deckung dieses Bedarfes erforderliche individuelle Zu-
satzleistungen (Art, Umfang und voraussichtliche Dauer) entscheidet das Ju-
gendamt in einem gesonderten Verfahren (z.B. gesonderter Antrag, Zu-
satz/Checkliste IZL zur Hilfeplanung). Der Ablauf dieses Verfahrens ist im Ju-
gendamt intern festzulegen und kein Gegenstand der QEV. 

 
12.  Für die Dokumentation der Stellungnahmen der Einrichtung und die Hilfeplan-

fortschreibung wird ein standardisiertes Raster verwendet. 
 

13. Die Informationspflichten der Eltern gegenüber der Einrichtung und dem Ju-
gendamt bleiben hiervon unberührt, diese sind im Hilfeplan zu regeln und kein 
Gegenstand der QEV. 

 
14. Die Definition der „Ungeplanten Beendigung“ innerhalb dieses Papiers orientiert 

sich an den im Rahmen der Hilfeplanung durch die Beteiligten getroffenen Ver-
einbarungen und Planungen (z.B. voraussichtliche Dauer der Hilfe).  
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2.8    RASTER: Stellungnahme zum Hilfeplangespräch 
 

 

 
Zur Vorlage beim 

- Kinder- und Jugendamt Heidelberg, Friedrich-Ebert-Platz 3, 69117 Heidelberg 
- Jugendamt Rhein-Neckar-Kreis, Kurfürstenanlage 40, 69115 Heidelberg 
 
 
Stellungnahme zum Hilfeplangespräch (HPG): 
 
 
Kind/Jugendliche(r),  
junge(r) Erwachsene(r):  …………………………………………………………………. 
 
 
Hilfeerbringende Stelle:     …………………………………………………………………. 
(Freier Träger/Einrichtung) 
 
Sachbearbeiter/in Jugendamt: ……………………………………………………………. 
 
Aktenzeichen:                    ………………………………………………………………… 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Erläuterungen zum Umgang mit der Stellungnahme: 
 
 

 Erstellung unter direkter Beteiligung der Adressaten/innen15 

 Nur Zeitraum seit letztem HPG betrachten 

 Kritische Punkte, die noch nicht thematisiert wurden, werden nicht in der Stel-
lungnahme, sondern ggf. direkt zwischen Einrichtung und Jugendamt bespro-
chen 

 Informationen, die nicht über das direkte Gespräch gewonnen wurden, sollen 
bzgl. ihrer Quelle kenntlich gemacht werden 

 Keine Kostenfragen, sie werden auf anderem Weg zwischen Einrichtung und 
Jugendamt geklärt 

 Fertigstellung und Versand der Stellungnahme zwei Wochen vor dem anbe-
raumten HPG 

 Verteiler: ggf. junger Mensch, Sorgeberechtigte/Eltern, Jugendamt, ggf. sons-
tige am HPG Beteiligte 

 

                                                
15 Die Gesichtspunkte, die in die Stellungnahme einfließen, sollen durch den Hilfeerbringer in der lau-

fenden Hilfe durch die Erziehungsarbeit mit dem jungen Menschen, die Kontakte mit den Eltern,  bzw. 
den anderen Beteiligten erarbeitet werden. Eigens anberaumte Gespräche sind dazu nicht erforder-
lich. 
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1. Beschreibung und Bewertung der aktuellen Situation sowie des Verlaufs 
der Hilfe im Berichtszeitraum  
(Wie beurteilen die Beteiligten den Verlauf?   
Was ist in der Zeit seit dem letzten HPG gut gelungen, was weniger gut?  
Welche Fähigkeiten, Fertigkeiten, Stärken konnten entwickelt oder neu ent-
deckt werden?) 

  

 Aus  Sicht des Kindes/ des/der Jugendlichen / jungen Volljährigen 
 
 

 Aus Sicht der Eltern/Sorgeberechtigten 
 
 

 Aus Sicht anderer Beteiligter (insbes. Schule oder Ausbildungsstelle) 
 
 

 Aus Sicht der Hilfe erbringenden Stelle 
 
 

 

2. Ergänzende Beschreibung zur Entwicklung des Kindes /  des/der Ju-
gendlichen/ jungen Volljährigen 

  
 

 Gesundheitliche und körperliche Entwicklung 
(z.B. chronische Krankheiten, Medikamente, Arztbesuche, Sucht und 
Abhängigkeit, sonstige Therapien, körperliche Verfassung, Gewicht, 
Größe) 

 

 Lebenspraktische/hauswirtschaftliche Fähigkeiten 
(z.B. Körper- und Kleiderpflege, Tischmanieren, Essverhalten, Ord-
nung, Umgang mit Geld, Telefonieren, zeitliche und räumliche Orientie-
rung, Mitarbeit im Gruppenhaushalt, Ämter, Zimmerpflege etc.) 
 

 Sozialverhalten  
(z.B. gegenüber Gruppenmitgliedern, Betreuern, dem anderen Ge-
schlecht, Nachbarn, Freunden, Benehmen in der Öffentlichkeit etc.) 
 

 Beziehung zu Eltern/ Familie  
 

 Schul- bzw. Ausbildungssituation 
 

 Freizeitverhalten 
(z.B. Vorlieben, Beschäftigung mit und ohne Anleitung, alleine und in 
der Gruppe, mit Nachbarn und Freunden, Vereine etc.) 

 

 Sonstiges 
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3. Ergänzende Beschreibung und Bewertung der Kontakte zwischen Ein-
richtung und Eltern/ der Elternarbeit  

 
 

4.  Welche der im letzten Hilfeplan formulierten Ziele wurden erreicht? 
(Inwiefern konnten die beim letzten Mal formulierten Ziele erreicht werden? 
Woran ist die Zielerreichung zu erkennen?) 

 
 
5.  Welche der im letzten Hilfeplan formulierten Ziele wurden nicht erreicht? 

(Inwiefern konnten die beim letzten Mal formulierten Ziele nicht erreicht wer-
den? Was hat die Zielerreichung erschwert?) 

 
 

6. Perspektiven und Ziele im weiteren Hilfeverlauf: Welche Fragen sind im 
Hilfeplangespräch zu klären? 
(Sind Veränderungen des Hilfebedarfs feststellbar, sind Veränderungen der 
erforderlichen Leistungen notwendig? Welche Ziele sollen weiterhin verfolgt 
werden? Welche Ziele sind zu verändern? Welche Ziele sind neu aufzuneh-
men? Welche Möglichkeiten zum weiteren Vorgehen gibt es? Woran wären 
die nächsten Schritte der Zielerreichung zu erkennen? 
Prognose zur Hilfedauer: bis wann wird das Hilfeziel erreicht sein) 

 
 
 
 

 
 
 
Erstellt von:____________________     _______________________ 
 
  Name/Einrichtung    Datum, Unterschrift 
 
 
 
 
Verteiler: (ggf. streichen oder benennen) 
 

 Ggf. Kind / Jugendliche(r) /junge(r) Volljährige(r)                   
 

 Eltern/Sorgeberechtigte (bei Minderjährigen)       
 

 Sonstige Beteiligte am HPG 
 

 Kinder- und Jugendamt Heidelberg/ Jugendamt Rhein-Neckar-Kreis 
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ANLAGE 3 

RASTER: Konzept der einrichtungsbezogenen Qualitätsentwicklung 

 
 

Qualitätsgrundsätze 

 

 

Leistungsangebot 

 

 

Arbeitsweise 

 

 

Strukturqualität 

Institutionelle Qualität 

Personelle Qualität 

 

 

Prozessqualität 

 

 

Ergebnisqualität 

 

 

Wahrnehmung des Schutzauftrages für Kinder, Jugendliche und deren  

Familien 

 

 

Hinweis: 

          Das auf der Grundlage dieses Rasters durch die Einrichtung erstellte Konzept 

befindet sich in ANLAGE 7.  
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ANLAGE 4 

Leitlinien zur Bewertung und Qualität der Leistungsangebote und 
der Qualitätsentwicklung (Bewertungsleitlinien) 
 
4.1  Einzelfallbezogene Auswertung – Leitfaden für das Abschlussgespräch 
 
Das SGB VIII, ergänzt durch das Bundeskinderschutzgesetz, verpflichtet das Jugend-
amt, regelmäßig die Qualität seiner Leistungen und damit auch die seiner Kooperati-
onspartner zu überprüfen und gegebenenfalls weiterzuentwickeln. Zu diesen Leistun-
gen gehören auch die Hilfen zur Erziehung, die Eingliederungshilfe für seelisch behin-
derte Kinder und Jugendliche, sowie die Hilfe für junge Volljährige. In einem Turnus 
von in der Regel alle 2 Jahre sollen zu diesen Hilfen Qualitätsentwicklungsgespräche 
zwischen Jugendamt und Einrichtung/Träger geführt werden. Um eine Grundlage für 
diese Gespräche zu erhalten, ist es notwendig, bei Beendigung der Hilfen im Rückblick 
den Verlauf, die Erreichung der Ziele und die Zusammenarbeit von allen Beteiligten 
bewerten zu lassen. Diese sind neben dem hilfegewährenden Jugendamt die hilfeer-
bringende Einrichtung und die Hilfe in Anspruch nehmenden Eltern (ggf. Vormund), 
Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen. Mit Beendigung einer Hilfe soll mit dem 
Auswertungsbogen „Einzelfallbezogene Endauswertung“ (siehe Anlage 4.1.1 Auswer-
tungsbogen) eine Endauswertung erfolgen. Dieser Auswertungsbogen ist zur Hand-
habung durch die fallverantwortliche Fachkraft des Jugendamtes bestimmt. Idealer-
weise dient der Bogen als Leitfaden für das Abschlussgespräch. Gegebenenfalls ist 
es sinnvoll, den Bogen im Vorfeld des Abschlussgesprächs an die Beteiligten auszu-
geben. Ist eine solche gemeinsame Auswertung, z.B. bei einer ungeplanten Beendi-
gung nicht möglich, so sollte die Auswertung durch die fallverantwortliche Fachkraft 
des Jugendamtes unter Berücksichtigung der verfügbaren Rückmeldungen der Betei-
ligten erfolgen. 
Alle Angaben werden entsprechend den Bestimmungen des für die Jugendhilfe gel-
tenden Datenschutzrechts streng vertraulich behandelt. 
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Anlage 4.1.1  Auswertung zum Hilfeverlauf, zur Zielerreichung und zur Zusammenarbeit 

 
                 Name junger Mensch:_____________________________         zuständiges Jugendamt:____________________                                             
 
Hilfe wurde beendet:  geplant   ungeplant             Einrichtung: _____________________________________         Hilfedauer:_______________ bis ____________ 

 
        Datum: _________________________________________ 

  
Bewertungsskala:  1  gar nicht;     2 wenig;     3 teilweise;     4 überwiegend;     5 vollständig 
 

 Kriterien Junger 
Mensch 

Eltern Pfleger/ Vor-
mund 

Einrichtung Jugendamt 

1. Wie zufrieden sind Sie/ bist Du insgesamt mit dem Hilfeverlauf?      

2. Wie zufrieden sind Sie/ bist Du insgesamt mit dem Erreichen der gesetzten Ziele?      

3. Wie zufrieden sind Sie/ bist Du insgesamt mit der Zusammenarbeit der Beteiligten?      

4.  Zum Aufnahmeverfahren (Bewertung orientiert an folgenden Leitfragen):      

 War das Vorstellungsgespräch gut vorbereitet?      
 Waren die Informationen vollständig?      
 Wurde der junge Mensch angemessen einbezogen?      
 Fand die Aufnahme in vertrauter Atmosphäre statt?      

5.  Zur Hilfeplanung (Bewertung orientiert an folgenden Leitfragen):      

 Waren die Hilfepläne zeitnah und verständlich? 
Fanden die Hilfeplangespräche regelmäßig und gut vorbereitet statt? 
Waren die Entwicklungsschritte angemessen dokumentiert? 

     

 Erfolgten die Stellungnahmen zum HP rechtzeitig?      

6.  Zu den Informationspflichten (Bewertung orientiert an folgender Leitfrage): 
 

     

 Erfolgten gegenseitige Informationen über besondere Ereignisse und wesentliche Abweichungen vom Hilfeplan zeitnah 
und vollständig? 
 

     

7.  Zur Kommunikation und Zusammenarbeit (Bewertung orientiert an folgender Leitfrage): 
 

     

 Wurden Konflikte rechtzeitig wahrgenommen und angemessen besprochen bzw. bearbeitet? 
 

     

8.  Zur Hilfebeendigung (Bewertung orientiert an folgenden Leitfragen): 
 

     

 Wurde die geplante Hilfebeendigung rechtzeitig angesprochen?      

 Ist eine ungeplante Hilfebeendigung angemessen besprochen worden?      
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4.2 Bewertungsverfahren als Folgerungsprozess aus der individuellen Hilfe-
planung 
 

Die über den Einzelfall hinausgehende Auswertung von Hilfen mit dem Ziel der Ange-
botsentwicklung sowie der Verbesserung von Zusammenarbeit zwischen Jugendamt 
und Einrichtung erfordert die Einführung einer über die individuelle Hilfeplanung hin-
ausgehende Form der institutionalisierten Zusammenarbeit. In den in der Regel jährli-
chen stattfindenden Einzelgesprächen auf Leitungsebene werden die zusammenge-
fassten Ergebnisse der standardisierten einzelfallbezogenen Erhebungen bewertet, 
die Qualität der Zusammenarbeit überprüft und konzeptionelle Fragen erörtert und ge-
klärt.  Die Ergebnisse dieses Bewertungsverfahrens sowie die Darlegungen der Ein-
richtung im Qualitätsentwicklungsbericht (§ 17 RVBW) dienen als eine Grundlage für 
die Gestaltung der fallbezogenen und institutionellen Zusammenarbeit, die Jugendhil-
feplanung des örtlichen Trägers sowie die Angebotsplanung der Einrichtung.  
 
4.3 Inhaltliche Ausgestaltung des Qualitätsentwicklungsberichts 
 

In § 5 dieser Qualitätsentwicklungsvereinbarung ist zur Bewertung und Darlegung der 
Qualitätsentwicklung und der Qualität der Leistungsangebote die Vorlage eines Qua-
litätsentwicklungsberichts seitens des Trägers festgelegt. 
Der Qualitätsentwicklungsbericht soll sich an dem unten beschriebenen Muster-Qua-
litätsbericht orientieren.16 Er dient der Dokumentation und der Ergebnissicherung, um 
den Prozess der Qualitätsentwicklung verfolgen und in Qualitätsgesprächen bewerten 
zu können. Der Muster-Qualitätsbericht berücksichtigt alle Grundkonzepte und -krite-
rien von Qualitätsentwicklungsprozessen. Er ist breit angelegt, um Anregung und Ori-
entierung gleichermaßen zu bieten und der Unterschiedlichkeit aller Leistungserbrin-
ger und -angebote gerecht zu werden.  
Der Muster-Qualitätsbericht gliedert sich in zwei große Teile: 
 
4.3.1. Strukturdaten 
 
Das standardisierte Strukturdatenblatt enthält Angaben von aktuellen Bezugsdaten, 
wie z. B. Berichtszeitraum, regionale Daten, Personalausstattung und Fallzahlen. Die 
Angaben zu den Strukturdaten erfolgen analog der jährlich dem KVJS-Landes-
jugendamt vorzulegenden statistischen Daten. 
Dieser Teil ist von jedem Leistungserbringer auszufüllen.  
 
4.3.2. Qualitätsdaten  

 
Das Qualitätsdatenblatt richtet sich nach den Qualitätsdimensionen Struktur-, Pro-
zess- und Ergebnisqualität und bietet die Möglichkeit für differenzierte Angaben.  
Dieser Teil sollte von jedem Leistungserbringer nach eigenem Ermessen ausgestaltet 
werden.  
Im Bereich der Struktur- und Prozessqualität können neben der Beschreibung von 
Schlüsselprozessen Angaben zu Leitungs-, Personalentwicklungs- und Qualitäts-
grundsätzen gemacht werden.  
Im Bereich der Ergebnisqualität kann eine Differenzierung der Ergebnisse auf die Kli-
entel, das Fachpersonal und / oder die Kooperationspartner(innen) bezogen werden.  

                                                
16 vgl. Berliner Rahmenvertrag für Hilfen in Einrichtungen und durch Dienste der Kinder- und Jugendhilfe (BRVJug) 
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Im folgenden RASTER „Qualitätsentwicklungsbericht“ werden die Gliederungspunkte 
der Qualitätsdaten näher erläutert und mit Beispielen unterlegt. Die Leistungserbringer 
können die angebotene Gliederung teilweise oder ganz übernehmen. Die Schwer-
punktsetzung und der Umfang der Berichterstattung werden nach eigenem Ermessen 
vorgenommen. Im Interesse einer Standardisierung ist eine Orientierung an dem Mus-
ter-Qualitätsbericht erwünscht. 
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4.4    RASTER: Qualitätsentwicklungsbericht (Muster) 

 
 
Teil A – Strukturdaten 
 

Berichtszeitraum 
 

von  – bis: 
 
 

Leistungserbringer 
 
 

Name, Anschrift: 
 
 

 Rechtsform: 
 
 

 vertretungsberechtigt: 
 
 
 

 

Die Strukturdaten sind dem beigefügtem Statistikbogen zu entnehmen, der jährlich 
dem KVJS vorzulegen ist (vgl. Vordruck „Heime BW") 
 
 

Teil B – Qualitätsdaten    
  

 
I. Struktur-  und  Prozessqualität 

Wie geht  der Leistungserbringer vor,  um  die  gewünschten Ziele  und  Wirkun-
gen  zu erreichen und  mit  welchen Mitteln und  Konzepten möchte er diese 
Ziele  erreichen? 

1. Leitungskonzept 
- Organisationsstruktur / Organigramm 
- Leitungsstruktur und -stil; Erfahrungshintergrund, Qualifikation 
- Kommunikations- und Entscheidungsstrukturen 
- Dokumentationswesen 
- Leitbildentwicklung; Visionen; Orientierung; ethische  Grundsätze 

2. Konzeptions-/Angebotsentwicklung,  Schwerpunkte, Methoden, QEgrundsätze 
  - Konzeptionsentwicklung und Vorhaben (Zeiträume, bisherige, derzeitige und  
    zukünftige) 
-  Erfahrungen in der Umsetzung 

3. Mitarbeiter(innen) – Führungs- und Leitungsgrundsätze 
- Personalauswahl und -ausstattung (w-m; Alter;...) 
- Verhältnis von Festanstellungen und Honorarkräften 
- Qualifikationen 
- Zusatzqualifikationen 
- Ressourcen 
- Personalentwicklung und -unterstützung, wichtige Veränderungen 
- Supervision und  Fortbildung (Themen, Schwerpunkte, Häufigkeit und Modus –   
   intern / extern) 
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4. Sozialräumliche Vernetzung, Kooperation und Ressourcen 
- Besonderheiten  und  Ressourcen im Sozialraum 
- sozialräumliche Vernetzung  (Partnerschaften,  Entwicklungen und  Projekte) 
- Kooperationspartnerschaften und  Kooperationsgremien 
- Zusammenarbeit  mit dem  örtlichen Jugendamt 
- vertraglich geregelte Kooperation 

5. Schlüsselprozesse 
- Wie sind die in der Qualitätsentwicklungsvereinbarung benannten Schlüsselprozesse  
   umgesetzt und dokumentiert? 
-  Sind andere Schlüsselprozesse definiert? Wenn ja, welche? 
 
 
 
 
 

 
II. Ergebnisqualität 

Welche  Ziele  und  Wirkungen will der Leistungserbringer erreichen und welche 
Ergebnisse hat er erreicht? 

1. Klientelbezogene Ergebnisse und  Wirkungen  der  Hilfen 
- Evaluation von Hilfeverläufen (Verläufe, z. B. Wechsel in andere  Hilfearten; 
  Abbrüche) 
- Bewertung  der Hilfeplanziele und  erreichte  Wirkungen 
- Auswertung der QEV- Einzelfallbezogene Endauswertung bei Hilfeende   
- Auswertung der Klientendaten im Hinblick auf Geschlecht, Alter, Bildung, 
  Migrationshintergrund etc. (siehe KVJS - Jahresmeldung) 

2. Mitarbeiter(innen) bezogene  Ergebnisse 
- Personelle Kontinuität / Personalwechsel 
- Fortbildungsbereitschaft/-verhalten 
- Motivation und Zufriedenheit der Mitarbeiter(innen) 

3. Ergebnisse hinsichtlich sozialräumlicher Vernetzung und  Kooperation 
(Schlüsselprozesse) - Ergebnisse der fallbezogenen Kooperation mit dem Jugendamt 
- Konflikt- und Beschwerdemanagement 
- Rückmeldungen und Bewertungen 

4. Ergebnisse und  Wirkungen  insgesamt: Tendenzen und  Perspektiven 
- Inhaltliche und  zeitliche Zielerreichung 
- Belegungsentwicklung 
- Entwicklung von Wirksamkeitskriterien 
- Ggf. Mess- und Befragungsergebnisse  zur Außenwahrnehmung / Image 
- Veränderungs-  und  Entwicklungspotenziale 
- Weitere Vorhaben und  Zielsetzungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III. Themenvorschläge für den Qualitätsdialog 

-  
- 
- 
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ANLAGE 5                (Empfehlung KVJS, Stand: Januar 2014) 

 
 

 

Vereinbarung zum Schutzauftrag der Jugendhilfe   

(gem. § 8a Abs. 4 SGB VIII und § 72a SGB VIII) 
 
 
 

Allgemeine Ziele 

Die Vereinbarung hat - ausgehend von der Gesamtverantwortung des Jugendamtes - 

zum Ziel, die Kooperation zwischen Jugendamt und Träger bei der (gemeinsamen) 

Wahrnehmung des Schutzauftrages auf der Grundlage der jeweiligen Aufgaben und 

Verantwortlichkeiten zu gewährleisten und zu verbessern. 

 

 

Inhaltliche Ziele 

 

Die Vereinbarung hat die inhaltliche Zielsetzung, dass 

 

 Fachkräfte des Trägers (sich entwickelnde) Gefährdungssituationen rechtzeitig er-

kennen; 

 der Träger Verfahren zur Einschätzung des Gefährdungsrisikos und das beratende 

Hinzuziehen einer insoweit erfahrenen Fachkraft sicherstellt, bzw. – soweit erfor-

derlich – auf einen anderen Träger, ggfs. das Jugendamt, zurückgreift, damit die 

notwendigen Verfahren zur Einschätzung des Gefährdungsrisikos sachgerecht 

durchgeführt werden können;  

 das Zusammenwirken und die Verantwortlichkeiten von Jugendamt und Träger ge-

regelt sind  (z.B.: Wann und wie ist das Jugendamt über Gefährdungssituationen 

zu informieren? Wer ist dabei für was verantwortlich?); 

 örtliche Kooperationsstrukturen und –absprachen zum Kinderschutz das Zusam-

menwirken aller beteiligten Stellen sichern; 

 der Träger im Rahmen des eigenen Leistungsprofils gegebene Hilfemöglichkeiten 

zum Schutz vor Kindeswohlgefährdung einsetzt; 

 durch Jugendamt und Träger die Qualifizierung von Fachkräften für Aufgaben des 

Schutzes nach § 8a SGB VIII  ermöglicht wird; 

 das Zusammenwirken aller beteiligten Stellen durch örtliche Kooperation zum Kin-

derschutz sichergestellt wird. 
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5.1 Zuständigkeit 
Die Vereinbarung wird in analoger Anwendung des § 78e SGB VIII geschlossen, da 
der Träger im Zuständigkeitsbereich des Jugendamts Leistungen nach dem SGB VIII 
erbringt. 
Die Vereinbarung gilt für alle Leistungen, die der Träger nach dem SGB VIII erbringt. 
 
 

5.2 Verständigung über gemeinsame Eckpunkte zum Schutzauftrag 

Träger und Jugendamt verständigen sich auf gemeinsame Eckpunkte zum Schutzauf-

trag der Jugendhilfe nach § 8a SGB VIII. Als Grundlage der Verständigung dient das 

Arbeitspapier „Eckpunkte und Hinweise zu Vereinbarungen nach § 8a Abs. 4 SGB VIII“ 

sowie die damit einhergehenden arbeitsfeldspezifischen Hinweise bzw. Ergänzungen. 
 
 

5.3 Verständigung über die Begrifflichkeiten zum Schutzauftrag 

Träger und Jugendamt verständigen sich über maßgebliche Begrifflichkeiten in Ver-

bindung mit dem Schutzauftrag. Als Grundlage der Verständigung zwischen Jugend-

amt und Träger dient das Arbeitspapier „Begrifflichkeiten, Anmerkungen und Erläute-

rungen zum Schutzauftrag der Jugendhilfe“.  
 
 

5.4 Verfahrensregelung 

Folgende Verfahrensschritte werden vereinbart:  

 

1. Schritt: Sofern gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kin-

des oder eines Jugendlichen bestehen, erfolgt die Einschätzung des Gefährdungs-

risikos beim Träger im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte* sowie die beratende 

Hinzuziehung einer i. S. des § 8a Abs. 4 SGB VIII „insoweit erfahrenen Fachkraft“17. 

Erforderlichenfalls können kleine Träger, Fachkräfte eines anderen Trägers, gege-

benenfalls des Jugendamts, hinzuziehen. Hierzu evtl. erforderliche Finanzierungs-

regelungen werden örtlich getroffen. 

 

2. Schritt: Einbeziehung der Erziehungsberechtigten und des Kindes/ des/der Ju-

gendlichen bei der Einschätzung des Gefährdungsrisikos, soweit hierdurch der 

wirksame Schutz des Kindes oder des/der Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. 

 

3. Schritt: Der Träger wirkt bei den Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme 

von Hilfen hin, welche geeignet sind, die Gefährdung abzuwenden. Auf die Inan-

spruchnahme von Hilfen i. S. des § 8a Abs. 4 SGB VIII hinzuwirken, bedeutet für 

Träger: 

 eigene Ressourcen zur Abwendung der Gefährdung einsetzen; 

 auf andere frei zugängliche Hilfen18 hinweisen bzw. diese vermitteln;  

                                                
17 Erläuterungen siehe ab Seite 34: zu ANLAGE 5 „Begrifflichkeiten, Anmerkungen und Erläuter-         
    ungen…“ 
18 Erläuterungen siehe ab Seite 34: zu ANLAGE 5 „Begrifflichkeiten, Anmerkungen und Erläuter- 
    ungen…“ 
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 darauf hinwirken, dass verbindliche Absprachen mit den Erziehungsberechtig-

ten über die Inanspruchnahme dieser Hilfe(n) zur Gefährdungsabwendung ge-

troffen werden, diese dokumentieren und überprüfen; 

 gegebenenfalls die Erziehungsberechtigten bei der Kontaktaufnahme zum Ju-

gendamt unterstützen. 
 

4. Schritt: Der Träger informiert das Jugendamt über die Gefährdungseinschätzung 

und seine Bemühungen zur Gefährdungsabwendung, wenn das Hilfeangebot nicht 

oder nicht im erforderlichen Umfang in Anspruch genommen wird oder nicht aus-

reicht. Das Jugendamt wird auch informiert, wenn sich der Träger nicht Gewissheit 

darüber verschaffen kann, ob durch die mit den Erziehungsberechtigten vereinbar-

ten Hilfen der Kindeswohlgefährdung begegnet werden kann. Die Eltern bzw. das 

Kind/ der/die Jugendliche werden bei der Beratung über die Einschätzung des Ge-

fährdungsrisikos über diese Informationspflicht an das Jugendamt hingewiesen. 

Wenn möglich erfolgt ein gemeinsames persönliches Gespräch aller Beteiligten, um 

Transparenz für die Betroffenen herzustellen. Dabei sollten auch die jeweiligen Ver-

antwortlichkeiten dokumentiert werden. 

 

5. Schritt: Nach Information des Jugendamts erfolgt dort das Verfahren zur Einschät-

zung des Gefährdungsrisikos gem. § 8a Abs. 1 SGB VIII. Der Träger bleibt hinsicht-

lich des Schutzauftrages weiterhin in der Mitverantwortung. Dies wird im jeweiligen 

Einzelfall abgesprochen und dokumentiert.  
 
 

5.5 Tätigkeitsausschluss einschlägig vorbestrafter Personen nach § 72a SGB 

VIII 

Der Träger stellt sicher, dass in seinem Verantwortungsbereich keine neben- oder eh-

renamtlichen Personen beschäftigt oder vermittelt werden, die wegen einer der in § 

72a (1) SGB VIII genannten Straftatsbestände nach Strafgesetzbuch (StGB) rechts-

kräftig verurteilt worden sind.  
 
 

5.6 Fortbildung/Qualifizierung der Fachkräfte 

Der Träger ermöglicht – je nach Bedarf – durch Fortbildung und Qualifizierung der 

Fachkräfte die sachgerechte Wahrnehmung des Schutzauftrages im Sinne des § 8a 

Abs. 4 SGB VIII.  
 
 

5.7 Datenschutz 

Der Träger gewährleistet die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen, 

die sich aus den §§ 61 bis 65 SGB VIII ergeben.  
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5.8 Absprachen zur weiteren Zusammenarbeit 

Zur Weiterentwicklung der Zusammenarbeit zwischen Jugendamt und Träger wird ver-

einbart: 

 Träger und Jugendamt führen jährlich jeweils intern eine Bewertung der Fälle von 

Kindeswohlgefährdung durch. 

 Zwischen Jugendamt und Träger erfolgt, insbesondere auf der Grundlage der Be-

wertungen, ein periodischer Austausch. Dieser Austausch soll Anhaltspunkte für 

die kontinuierliche Weiterentwicklung des Verfahrens und der Kooperation im Be-

reich des Kinderschutzes geben.  

 Der Träger wirkt in der örtlichen Kooperation zum Kinderschutz mit. 
 
 

5.9  Laufzeit und Kündigungsfrist 
 

Die Laufzeit und die Kündigungsfrist orientiert sich an der QEV und sind in § 10 dieser 
Vereinbarung geregelt. 
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ANLAGE 5.1                                                             (Empfehlung KVJS, Stand: Januar 2014) 

                       

 
Eckpunkte und Hinweise zu Vereinbarungen 

nach § 8a Abs. 4 SGB VIII 
 

 
1. Vorbemerkungen 

 
Das Recht von jungen Menschen auf Förderung ihrer Entwicklung und auf Erziehung 
zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, die Verant-
wortung von Eltern,  Pflege und Erziehung der Kinder als Recht und Pflicht wahrzu-
nehmen, und die Aufgabe der staatlichen Gemeinschaft über die Betätigung der Eltern 
zu wachen (staatliches Wächteramt) sind grundgesetzlich verankert und werden in § 
1 Abs. 1 und 2 SGB VIII wörtlich aufgegriffen. Der darauf basierende Auftrag nach § 1 
Abs. 3 Ziffer 3 SGB VIII, Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen, 
richtet sich an die gesamte Jugendhilfe. § 8a SGB VIII ist eine Verfahrensvorschrift, 
die das Jugendamt in Abs. 4 im Rahmen seiner Gesamtverantwortung verpflichtet, mit 
den Trägern von Einrichtungen  und Diensten, die Leistungen  nach dem  SGB  VIII  
erbringen, verbindliche  Regelungen  zur Ausgestaltung dieses Schutzauftrages zu 
treffen. Die Träger werden aufgefordert, die Lebenslagen von Kindern aufmerksam 
und bewusst wahrzunehmen und möglichen Gefährdungen frühzeitig im Rahmen der 
Mittel und Möglichkeiten des eigenen Auftrages zu begegnen.  

 
Hierfür ist es notwendig, dass Auftrag und Arbeitsweise des Jugendamtes gegenüber 
den Trägern transparent gemacht und zuverlässig seine eigenen Verfahrensweisen im 
Umgang mit Hilfebedarfe und dem Kinderschutz dargestellt werden. Über diese müs-
sen die Träger informiert sein; die Kinderschutzstandards der Kooperationspartner 
müssen anschlussfähig sein. Ebenso ist es notwendig, spezifische Möglichkeiten und 
Grenzen einzelner Arbeitsfelder hinsichtlich der Wahrnehmung des Schutzauftrags 
transparent zu machen und in den Vereinbarungen angemessen zu berücksichtigen. 

 
Die Vereinbarung gibt den Beteiligten einen verbindlichen Rahmen zur gemeinsamen 
Erarbeitung, Umsetzung, Überprüfung und Weiterentwicklung des Kinderschutzauftra-
ges der Jugendhilfe. Die Umsetzung des § 8a Abs. 4 SGB VIII sollte daher als Ent-
wicklungsaufgabe im Rahmen eines kontinuierlichen Kooperationsauftrages begriffen 
werden, die nur gemeinsam erfüllt werden kann.  
Hierbei soll ausdrücklich an bestehende örtliche Kooperationen angeknüpft werden. 
 
Der Schutz von Kindern und Jugendlichen ist ein zentraler Auftrag und somit eine 
Querschnittsaufgabe der Jugendhilfe, welche die Fach- und Leitungskräfte der ver-
schiedenen Arbeitsfelder der Jugendhilfe im Rahmen ihres jeweiligen Auftrages auf-
fordert, kinderschutzrelevante Aspekte verstärkt in den Blick zu nehmen und ihr fach-
liches Handeln daran auszurichten. Spezifische Maßnahmen der Qualifizierung durch 
entsprechende Schwerpunktsetzung bei der Aus- und Weiterbildung von Fachkräften 
sollen dies unterstützen. 
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Die Vereinbarung, mit dem Träger19 Verfahrensschritte i.S. des § 8a Abs. 4 SGB VIII 
durchzuführen, greift dann, wenn dessen Fachkräften im Rahmen ihrer Leistungser-
bringung „gewichtige Anhaltspunkte“ für eine Kindeswohlgefährdung bekannt werden. 
Es geht dabei um konkrete, durch Informationen oder eigene Beobachtungen gewon-
nene Hinweise auf eine Gefährdung. Bei der Einschätzung des Gefährdungsrisikos 
handelt es  sich um eine zukunftsbezogene Einschätzung, ob sich bei der weiteren 
Entwicklung eine erhebliche Schädigung des Kindes / des / der Jugendlichen mit hoher 
Wahrscheinlichkeit voraussagen lässt.  
 
Ziele von Vereinbarungen gem. § 8a Abs. 4 SGB VIII 
 

 Die Kooperation zwischen Jugendamt und Leistungserbringer auf der Grundlage 
der jeweiligen Aufgaben und Verantwortlichkeiten ist gewährleistet und wird wei-
ter verbessert.  

 

 Die Fachkräfte der Träger sind in der Lage (sich entwickelnde) Gefährdungssitua-
tionen rechtzeitig zu erkennen.  

 

 Die Träger stellen Verfahren zur Einschätzung des Gefährdungsrisikos sicher. Im 
konkreten Gefährdungsfall wird eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend hinzu-
gezogen.  

 

 Das Zusammenwirken und die Verantwortlichkeiten von Jugendamt und Träger 
sind geregelt  (z.B.: Wann und wie ist das Jugendamt über Gefährdungssituatio-
nen zu informieren? Wer ist dabei für was verantwortlich?).  

 

 Die Träger setzen im Rahmen des eigenen Leistungsprofils gegebene  Hilfemög-
lichkeiten zum Schutz vor Kindeswohlgefährdung ein.  

 

 Verfügt der Träger nicht über mehrere Fachkräfte oder eine insoweit erfahrene 
Fachkraft, stellt er dieses Zusammenwirken durch die Zusammenarbeit mit ande-
ren Trägern sicher. 

 

 Die Kriterien für die Qualifikation der beratend hinzugezogenen Fachkraft i. S. des 
§ 8a Abs. 4 SGB VIII sind beschrieben und zwischen Träger und Jugendamt ver-
einbart.  

 

 Jugendamt und Träger ermöglichen die Qualifizierung von Fachkräften für Aufga-
ben des Schutzes nach § 8a SGB VIII 

 

 Örtliche Kooperationsstrukturen und -absprachen zum Kinderschutz sichern das 
Zusammenwirken aller beteiligten Stellen. 

 
 

2.  Verfahrensregeln nach § 8a Abs. 4 SGB VIII  
 

Mit dem Träger werden Verfahrensschritte vereinbart, die sich an der Verfahrensweise 
des örtlichen Jugendamtes (§ 8a Abs.1 SGB VIII) orientieren:   

                                                
19 Erläuterungen siehe ab Seite 34: zu ANLAGE 5 „Begrifflichkeiten, Anmerkungen und Erläuter-           
    ungen…“ 
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1. Schritt: Sofern gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kin-
des oder eines Jugendlichen bestehen, erfolgt die Einschätzung des Gefährdungsrisi-
kos beim Träger im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte20, sowie die beratende Hin-
zuziehung einer i. S. des § 8a Abs. 4 SGB VIII „insoweit erfahrenen Fachkraft“. Erfor-
derlichenfalls können kleine Träger, Fachkräfte eines anderen Trägers, ggfs. des Ju-
gendamtes, hinzuziehen. Hierzu evtl. erforderliche Finanzierungsregelungen werden 
örtlich getroffen.  

 
2. Schritt: Einbeziehung der Erziehungsberechtigten und des Kindes/ des/der Jugend-
lichen bei der Einschätzung des Gefährdungsrisikos, soweit hierdurch der wirksame 
Schutz des Kindes oder des/der Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird.  

 
3. Schritt: Der Träger wirkt bei den Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme 
von Hilfen hin, wenn die Abschätzung ergibt, dass ansonsten die Gefährdungssituation 
nicht abgewendet werden kann. Auf die Inanspruchnahme von Hilfen i. S. des § 8a 
Abs. 4 SGB VIII hinzuwirken, bedeutet für Träger:  

 eigene Ressourcen  zur Abwendung der Gefährdung einsetzen;  

 auf andere frei zugängliche Hilfen* hinweisen bzw. diese vermitteln;   

 darauf hinwirken, dass verbindliche Absprachen mit den Sorgeberechtigten über 
die Inanspruchnahme dieser Hilfe(n) zur Gefährdungsabwendung getroffen wer-
den, diese dokumentieren und überprüfen. 

 ggf. die Erziehungsberechtigten bei der Kontaktaufnahme zum Jugendamt unter-
stützen. 

 
4. Schritt: Der Träger informiert das Jugendamt über die Gefährdungseinschätzung 
und seine Bemühungen zur Gefährdungsabwendung,  wenn das Unterstützungsange-
bot nicht oder nicht im erforderlichen Umfang in Anspruch genommen wird oder nicht 
ausreicht. 
Das Jugendamt wird auch informiert, wenn sich der Träger nicht Gewissheit darüber 
verschaffen kann, ob durch die mit den Erziehungsberechtigten vereinbarten Hilfen 
der Kindeswohlgefährdung begegnet werden kann. Die Eltern bzw. das Kind/ der/die 
Jugendliche werden bei der Beratung über die Einschätzung des Gefährdungsrisikos 
über diese Informationspflicht an das Jugendamt hingewiesen. Wenn möglich, erfolgt 
ein gemeinsames persönliches Gespräch al er Beteiligten, um Transparenz für die Be-
troffenen herzustellen. Dabei sollten auch die jeweiligen Verantwortlichkeiten doku-
mentiert werden.  
 
5. Schritt: Nach Information des Jugendamts erfolgt dort das Verfahren zur Einschät-
zung des Gefährdungsrisikos gem. § 8a Abs.1 SGB VIII. Der Träger bleibt hinsichtlich 
des Schutzauftrages weiterhin in der Mitverantwortung. Dies wird im jeweiligen Einzel-
fall abgesprochen und dokumentiert.   
 

 
3.  Verständigung über Begrifflichkeiten im Zusammenhang mit dem Schutz-
auftrag 

 

                                                
20 Erläuterungen siehe ab Seite 34: zu ANLAGE 5 „Begrifflichkeiten, Anmerkungen und Erläuterun-
gen…“ 
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Die Vereinbarung gem. § 8a Abs. 4 SGB VIII mit Trägern setzt voraus, dass eine Ver-
ständigung zwischen Jugendamt und Leistungserbringer über maßgebliche Begriff-
lichkeiten in Verbindung mit dem Schutzauftrag erfolgt ist. Insbesondere ist hierbei der 
Unterschied zwischen einer nicht hinreichenden Erziehungssituation, die möglicher-
weise noch unterhalb der Schwelle eines Rechtsanspruchs nach § 27 SGB VIII liegt, 
und einer Gefährdung i. S. von § 8a SGB VIII von Bedeutung. Diese Verständigung 
berücksichtigt unterschiedliche Lebenslagen und Risikofaktoren (z.B. Armut, psychi-
sche Erkrankung von Eltern, Behinderung, häusliche Gewalt) ebenso wie Alter und 
Geschlecht der betroffenen Kinder und Jugendlichen. Verschiedene Formen von Kin-
deswohlgefährdung21 (Vernachlässigung, psychische Misshandlung, körperliche Miss-
handlung, sexueller Missbrauch) werden dargestellt und Gefährdungsgrade unter-
schieden. 
 
 
4. Umsetzung der Empfehlungen 
 
Da das  SGB VIII keine Regelung zur örtlichen Zuständigkeit für Vereinbarungen gem. 
§ 8a Abs. 4 SGB VIII vorsieht, wird empfohlen, analog der Regelung in § 78e SGB VIII 
zu verfahren. Die Vereinbarung wird demnach zwischen dem örtlichen Jugendamt und 
dem Träger der Einrichtung oder des Dienstes, der in dessen Zuständigkeitsbereich 
Leistungen nach dem SGB VIII erbringt, abgeschlossen.   
 
Des Weiteren wird empfohlen, für Vereinbarungen gem. § 8a Abs.4 SGB VIII in Baden-
Württemberg den beigefügten allgemeinen Formulierungsvorschlag (Anlagen) als 
Rahmenvereinbarung zu verwenden.  
Sofern zusätzlich besondere Aspekte des Kinderschutzes aufgrund der Unterschied-
lichkeiten von Aufträgen, Zielgruppen, Rahmenbedingungen und fachlichen Ressour-
cen der einzelnen Arbeitsfelder der Jugendhilfe zu berücksichtigen sind, kann diese 
Vereinbarung ggf. ergänzt oder verändert werden (vgl. hierzu die beigefügten arbeits-
feldspezifischen Hinweise bzw. Ergänzungen zu den Arbeitsfeldern „Jugendarbeit, Ju-
gendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz“ und „Psychologische Be-
ratungsstellen / Erziehungsberatungsstellen“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
21 Erläuterungen siehe ab Seite 34: zu ANLAGE 5 „Begrifflichkeiten, Anmerkungen und Erläuter-     
    ungen…“ 
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ANLAGE 5.2 
Empfehlung KVJS, geändert durch die AG BKiSchG, Stand Mai 2013 und ergänzt im Februar 2014) 

 

 
Begrifflichkeiten, Anmerkungen und Erläuterungen zum Schutzauf-

trag der Jugendhilfe  
 
 

Zu den „Eckpunkten und Hinweisen“ 
 
1. Schutzauftrag / Staatl. Wächteramt / Garantenpflicht / Abgrenzung zum erzieheri-

schen Kinder- und Jugendschutz 

2. Jugendamt 

3. Träger von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach dem SGB VIII erbrin-

gen 

4. Fachkräfte i.S. des § 8a Abs. 4 SGB VIII 

5. Gewichtige Anhaltspunkte für Kindeswohlgefährdung 

6. „insoweit erfahrene“ Fachkraft 

6a. Beratungsanspruch der Personen, die beruflich in Kontakt mit Kindern und                 

      Jugendlichen stehen 

7. Kindeswohlgefährdung als Rechtsbegriff 

8. Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte bei der Einschätzung Gefährdungsrisikos 

9. Frei zugängliche Hilfen 

10. Formen von Kindeswohlgefährdung (Vernachlässigung, psychische Misshand-

lung, Körperliche Misshandlung, Sexueller Missbrauch) 

11. Gefährdungsgrad 

12. Örtliche Zuständigkeit für den Abschluss von Vereinbarungen nach § 78e SGB 

VIII 

13. Datenschutz / Vertrauensschutz 

14. Tätigkeitsausschluss einschlägig vorbestrafter Personen nach § 72a SGB VIII 
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1. Schutzauftrag / Staatliches Wächteramt / Garantenpflicht / Abgrenzung  
 zum erzieherischen Kinder- und Jugendschutz 
 

Diese im Zusammenhang mit § 8a SGB VIII oft synonym verwendeten Begriffe be-
zeichnen verschiedene Sachverhalte.  
 
 

Schutzauftrag 
§ 8 a SGB VIII konkretisiert die Umsetzung des Auftrags nach § 1 SGB VIII - erfasst 
ist die gesamte Jugendhilfe, denn es gibt keine „kinderschutzfreie Zone“ in der Jugend-
hilfe. 
 

Garantenpflicht  
Dieser Begriff resultiert in erster Linie aus dem Strafrecht – Garant dafür, dass das 
Kindeswohl geschützt wird, ist immer eine Einzelperson – keine Institution.  
Entsprechende Garantenpflichten können auch die Mitarbeiter/innen der freien Träger 
(aus Vertrag/ oder tatsächlichem Handeln) haben.  
 

Staatliches Wächteramt  
Aufgabenträger ist die öffentliche Jugendhilfe – die Einbindung der Träger, die Leis-
tungen nach dem SGB VIII erbringen, über Vereinbarungen nach § 8 a Abs. 4 SGB 
VIII verlagert diese Aufgabe nicht auf diese Träger, sondern bindet sie in diese nach 
ihren Möglichkeiten ein, da in der Regel der Leistungserbringer den unmittelbaren Kon-
takt zum Kind / Jugendlichen hat.  
So sieht dies bereits auch der 11. Kinder- und Jugendbericht, Berlin 2002, Seite 253: 
„Das Kindeswohl bindet gleichermaßen öffentliche wie freie Träger der Kinder- und 
Jugendhilfe – wie auch das „staatliche Wächteramt“ im Sinne einer öffentlichen Ver-
antwortung für das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen sowohl von öffentlichen 
als auch freien Trägern ausgeübt wird.“ 
 

Abgrenzung zum Erzieherischen Kinder- und Jugendschutz nach  

§ 14 SGB VIII 
Nicht identisch mit dem Schutzauftrag des § 8a SGB VIII ist der Erzieherische Kinder- 
und Jugendschutz nach § 14 SGB VIII, der sich auf  einzelne Bildungsveranstaltungen 
oder Aufklärungs- bzw. Informationsveranstaltungen im Rahmen der Jugendarbeit / 
Jugendsozialarbeit oder der Elternbildung bezieht. 
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz im Sinne des § 14 SGB VIII zielt auf Präven-
tion und auf die Befähigung junger Menschen, sich selbst zu schützen bzw. die Befä-
higung von Eltern, ihre Kinder vor Gefährdungen angemessen zu schützen. Der sog. 
Gesetzliche Kinder- und Jugendschutz nach dem Jugendschutzgesetz (JuSchG), dem 
Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV) sowie weiteren Gesetzen ist keine Leis-
tung nach dem SGB VIII, sondern richtet sich insbesondere an Gewerbetreibende und 
Veranstalter mit dem Ziel, Gefahren in der Öffentlichkeit und im Medienbereich von 
Kindern und Jugendlichen abzuwenden. Personensorgeberechtigte sind von Vor-
schriften des JuSchG nur bei gröblicher Verletzung ihrer Erziehungspflicht erfasst (§ 
27 Abs. 4 JuSchG).  
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2. Jugendamt 
 

Zur Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Ju-
gendhilfe) haben die örtlichen Träger (Kreise und kreisfreien Städte) ein Jugendamt 
zu errichten (§ 69 SGB VIII). Die Aufgaben des Jugendamtes werden vom Jugendhil-
feausschuss und durch die Verwaltung des Jugendamtes wahrgenommen (§ 70 SGB 
VIII).  
 
Das Jugendamt ist nach § 8a Abs. 1, 2, 3 und 5 verpflichtet bestimmte Verfahrensre-
gelungen im Kinderschutz einzuhalten (siehe hierzu Arbeitshilfe (Checkliste) des Lan-
desjugendamtes zur Umsetzung des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung im Ju-
gendamt gem. § 8a Abs. 1 SGB VIII vom 30.06.06)   
Es hat weiterhin nach § 8a Abs. 4 Vereinbarungen zur Wahrnehmung des Schutzauf-
trags bei Kindeswohlgefährdung mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die 
Leistungen nach diesem Buch erbringen, zu treffen. Deren spezifischer Schutzauftrag 
ist in § 8a Abs. 4 eigenständig geregelt.   
Grundlage für die Schutzpflichten freier Träger sind die privatrechtlichen Vereinbarun-
gen zwischen Eltern (als Leistungsberechtigter bzw. als Vertreter leistungsberechtigter 
Kinder und Jugendlicher) und Diensten sowie Einrichtungen“ (Wiesner, SGB VIII §8a 
Rdnr. 10)  
 
 

3. Träger von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach dem SGB 

VIII erbringen 

 
Diese allgemeine Formulierung soll deutlich machen, dass der Kreis der Adressaten 
in der Kinder- und Jugendhilfe umfassend zu verstehen ist. Eine eindeutige Abgren-
zung zwischen Einrichtungen und Diensten der Jugendhilfe ist nicht erforderlich, da  
beide in den Schutzbereich des § 8a SGB VIII einbezogen sind, sofern Fachkräfte 
beschäftigt werden.  
Forderungen im Vorfeld des Gesetzgebungsverfahrens, Aufgabenfelder oder Träger-
gruppen auszunehmen ist der Gesetzgeber nicht gefolgt. Demnach sind insbesondere 
folgende Einrichtungen und Dienste angesprochen:  
 
 Einrichtungen und Dienste, die mit der Durchführung von ambulanten, teilstatio-

nären, stationären bzw. flexiblen Hilfesettings im Rahmen der Hilfe zur Erziehung 
bzw. Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder und Jugendliche beauf-
tragt sind (z.B. Einrichtungen der Erziehungshilfe, Psychologische / Erziehungs-
beratungsstellen, SPFH / Erz. Beistandschaften, soziale Gruppenarbeit, flexible 
intensivpädagogische Hilfen im Inland)  

 Einrichtungen der Kindertagesbetreuung 
 Einrichtungen und Dienste der Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit 

(hinsichtlich § 13 Abs. 2 bzw. § 27 Abs. 3 SGB VIII nur dann, wenn die Leistung 
auf der Grundlage des SGB VIII, nicht jedoch lediglich auf der Grundlage von 
SGB II oder III erbracht wird)  

 Einrichtungen und Dienste der Förderung der Erziehung in der Familie (z.B.: Er-
ziehungsberatungsstellen, Mutter Kind Einrichtungen, Versorgung von Kindern 
in Notsituationen.) 

 
Soweit Einrichtungen und Dienste des öffentlichen Trägers ausgegliedert sind und da-
mit nicht (mehr) dem Zugriff des Jugendamtes unterliegen, sind auch mit diesen Ver-
einbarungen abzuschließen. 
 
Pflegepersonen: Mit privaten Pflegepersonen (Vollzeitpflege § 33 SGB VIII) wird keine 
Vereinbarung getroffen. Wenn Aufgaben des Pflegekinderdienstes durch einen freien 
Träger wahrgenommen werden, ist mit diesem eine Vereinbarung zu schließen.  
Pflegepersonen haben dem Jugendamt gegenüber gem. § 37 Abs. 3 Satz 2SGB VIII 
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eine gesetzliche Unterrichtungspflicht über wichtige Ereignisse, die das Wohl des Kin-
des betreffen. Diese ist im Pflegevertrag zu konkretisieren.  
 
Analog gilt dies auch für Tagespflegepersonen und Kindertagespflege-Dienste in freier 
Trägerschaft, z. B.  Tageselternvereine.  Mit Tagespflegepersonen wird ebenfalls keine 
Vereinbarung getroffen. Vereinbarungen nach  § 8a SGB VIII mit Kindertagespflege-
Diensten sind nur dann erforderlich, wenn diese direkt an der Leistungserbringung im 
Einzelfall beteiligt sind, z.B. durch Vermittlung oder wenn sie Leistungen im Sinne des 
§ 23 Abs. 4 SGB VIII erbringen.  
 
Im Rahmen der Erlaubnis zur Kindertagespflege hat die Tagespflegeperson nach § 43 
SGB VIII das Jugendamt u.a. über gewichtige Anhaltspunkte zu einer Kindeswohlge-
fährdung zu unterrichten.  
 
Wenn hier auch keine Vereinbarungsverpflichtung besteht, so ist doch § 72a SGB VIII 
zu beachten. Die Erhebung von polizeilichen Führungszeugnissen für Tages- und Voll-
zeitpflegebewerber erfolgt nach Auskunft des Bundesministeriums der Justiz gebüh-
renfrei.   
 
Auch mit kreisangehörigen Gemeinden ohne eigenes Jugendamt, sind Vereinbarun-
gen abzuschließen, soweit diese Träger von Einrichtungen und Diensten (z.B. Kinder-
tageseinrichtungen oder Jugendhäuser) sind.  
 
Träger von Einrichtungen der außerschulischen Jugendbildung nach dem Jugendbil-
dungsgesetz Baden-Württemberg wie Musikschulen und Jugendkunstschulen verfü-
gen über keine sozialpädagogischen Fachkräfte. Vereinbarungen nach § 8a Abs. 4 
SGB VIII können deshalb unterbleiben. Das Einholen polizeilicher Führungszeugnisse 
ist jedoch zu empfehlen, da aufgrund des intensiven und direkten Kontaktes, z.B. der 
Musiklehrer/-innen zu Minderjährigen entsprechende Schutzmechanismen ange-
bracht sind. 
 
 
4. Fachkräfte i. S. des § 8a Abs. 4 SGB VIII 
 
Die Vereinbarungen nach § 8a beziehen sich nur auf Fachkräfte (Definition im § 72 
Abs. 1 Satz 1 SGB VIII), nicht auf die dort ebenfalls erwähnten aufgrund besonderer 
Erfahrungen tätigen Personen. 
Unerheblich sind die Art und Weise sowie der Umfang der Tätigkeit (nebenamtlich, 
hauptamtlich). Ehrenamtlich tätige Fachkräfte, die aufgrund ihrer fachlichen Qualifika-
tionen beim Träger gezielt für Leistungen nach dem SGB VIII eingesetzt werden, 
sind in die Vereinbarungen gem. § 8a Abs. 4 SGB VIII einzubeziehen. 
Personen ohne Fachausbildung, die im Zusammenhang mit der Leistungserbringung 
in unmittelbarem Kontakt zu Kindern und Jugendlichen stehen (z.B. Hausmeister, Fe-
rienbetreuer), müssen nicht in die Vereinbarung gem. § 8a Abs. 4 SGB VIII einbezogen 
werden. 
Die Träger sollten jedoch zumindest sicherstellen, dass solche Mitarbeiter Fachkräfte 
einschalten, wenn sie kinderschutzrelevante Informationen haben, um „kinderschutz-
freie Zonen“. in der Kinder- und Jugendhilfe zu vermeiden. 
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5. Gewichtige Anhaltspunkte für Kindeswohlgefährdung 
 
Gewichtige Anhaltspunkte sind das auslösende Moment für die Wahrnehmung des 
Schutzauftrags. Nach Wiesner (Kommentar zu § 8a SGB VIII RdNr.14) soll mit diesen 
unbestimmten Rechtbegriffen zum Ausdruck gebracht werden, dass das Jugendamt ( 
und der Träger) eine Kindeswohlgefährdung nicht „erahnen“ müssen, sondern dass im 
Hinblick auf den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit der Mittel konkrete Hinweise auf 
eine Gefährdung bzw. auf eine Dynamik, die eine solche Gefährdung auslösen kann, 
vorliegen müssen. Damit wird eine bestimmte Risikoschwelle als „Eingangsvorausset-
zung“ für die Wahrnehmung des Schutzauftrags beschrieben. Informationen, die nach 
Einschätzung der zuständigen Fachkraft unterhalb dieser Schwelle bleiben, lösen nicht 
die in § 8a SGB VIII geregelten Handlungspflichten aus. 
Zur Konkretisierung und Operationalisierung der unbestimmten Rechtsbegriffe wurden 
in der Praxis der Jugendämter inzwischen standardisierte Instrumente und Arbeitshil-
fen entwickelt. Durch eine Strukturierung der notwendigen Einschätzungen soll die 
Aufgabe für die befassten Fachkräfte handhabbarer und für alle Beteiligten sicherer, 
weil weniger fehleranfällig, gestaltet werden. Die Fokussierung auf relevante Informa-
tionen begünstigt in Verbindung mit Vorschlägen zur Erhebung ein Zeit sparendes Vor-
gehen. 
 
Für die Jugendämter existieren einige bundesweit anerkannte Beispiele: 

 Handbuch Kindeswohlgefährdung nach § 1666 BGB und Allgemeiner Sozialer 
Dienst (ASD), Deutsches Jugendinstitut München, 2006 

 Melde- und Prüfbögen der Stadt Recklinghausen, veröffentlicht in der Arbeits-
hilfe des ISA 

 Stuttgarter Kinderschutzbogen 

 Handlungsempfehlung Kindeswohlgefährdung der Stadt Karlsruhe 
 
Diese Materialien sind neben der Checkliste des Landesjugendamtes zum Verfahren 
im Jugendamt geeignet, als Grundlage für die Wahrnehmung des Schutzauftrags im 
Jugendamt zu dienen. Mit den freien Trägern sollte im Rahmen der örtlichen Koope-
ration geklärt werden, inwieweit das jeweils vom Jugendamt genutzten Instrument - in 
angepasster Form - auch für deren Arbeitsfeld tauglich ist. 
 
 
6. „insoweit erfahrene“ Fachkraft: 
 
Die nach § 8 a SGB VIII hinzuzuziehende „insoweit erfahrene“ Fachkraft soll über ent-
sprechende Erfahrungen in der Einschätzung von Gefährdungssituationen für Kindes-
wohl verfügen. Bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch sind andere Kompetenzen not-
wendig, als bei Verdacht körperlicher bzw. gesundheitlicher Vernachlässigung. 
 
Es kann nicht allein darum gehen, gesonderte „Kinderschutzfachkräfte“ auszubilden. 
Vielmehr sollten örtliche Netze zum Kinderschutz genutzt oder – soweit noch nicht 
vorhanden - aufgebaut werden. Insbesondere kommen als „insoweit erfahren“ Fach-
kräfte aus spezialisierten Einrichtungen und Diensten wie Erziehungsberatungsstellen, 
Beratungsstellen gegen sexuelle Gewalt oder Kinderschutzzentren in Betracht (siehe 
auch Ziffer 8). Von Fachberatungen und Trägern sollten gezielt auf ermittelte Fortbil-
dungsbedarfe mit entsprechenden Angeboten in den Arbeitsfeldern reagiert werden. 
Eine Fachkraft (im Sinne des § 72 SGB VIII) sollte über folgende Kompetenzen verfü-
gen um als „insoweit erfahrene“ Fachkraft im Sinne des § 8a SGB VIII tätig zu sein: 
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 Kenntnisse über Familiensysteme und die Dynamik konflikthafter Beziehungen 

 Grundbedürfnisse von Kindern und Jugendlichen in den jeweiligen Entwick-
lungsphasen 

 Symptome und Entwicklungsbeeinträchtigungen von Kindern und Jugendlichen 
in gefährdenden Beziehungen 

 Bindungsverhalten und -bedürfnisse von Kindern 

 Risikobehaftete Lebenslagen von Familien 

 Ressourcenorientiertes Arbeiten mit Familien 

 Kenntnis des rechtlichen Rahmens von Kindeswohlgefährdung und Daten-
schutz 

 Kenntnis des Hilfesystems und der Kooperationswege 

 Methodische Kenntnisse zur kollegialen Beratung 
 
Die insoweit erfahrene Fachkraft sollte in gewisser Regelmäßigkeit mit Kinderschutz-
fragen tatsächlich befasst sein. 
Um Transparenz in Rollen und Auftrag zu erhalten, sollten Fachkräfte des ASD in der 
Regel nicht „als insoweit erfahrene Fachkraft“ von freien Trägern hinzugezogen wer-
den. Die Einschaltung des Jugendamtes (in der Regel ASD) soll im Sinne des § 8a 
SGB VIII erst nach einer Risikoeinschätzung der Einrichtung bzw. des Dienstes in ei-
gener Verantwortung und bei mangelnder Kooperation der Eltern oder Kinder und Ju-
gendlichen erfolgen, wenn dies dort leistbar ist. Hier scheinen arbeitsfeldspezifische 
Absprachen angezeigt. 
 
6a.  Beratungsanspruch der Personen, die beruflich in Kontakt mit Kindern 
und Jugendlichen stehen 
 
Personen, die beruflich in Kontakt mit Kindern oder Jugendlichen stehen, haben bei 
der Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung im Einzelfall gegenüber dem örtlichen 
Träger der Jugendhilfe Anspruch auf Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft 
(§8b Abs. 1 SGB VIII und § 4 Abs. 2 KKG). 
 
 
7. Kindeswohlgefährdung als Rechtsbegriff 

 
Der Begriff Kindeswohlgefährdung knüpft an § 1666 BGB an. „Nach der Rechtspre-
chung des BGH,…liegt eine Kindeswohlgefährdung im Sinne des § 1666 Abs.1 Satz 
1 BGB dann vor, wenn eine gegenwärtige oder zumindest unmittelbar bevorstehende 
Gefahr für die Kindesentwicklung abzusehen ist, die bei ihrer Fortdauer eine erhebli-
che Schädigung des körperlichen, geistigen oder seelischen Wohls des Kindes mit 
ziemlicher Sicherheit voraussehen lässt. (Wiesner SGB VIII, § 8a RdNr.13b) 
Das Vorliegen einer Kindeswohlgefährdung allein ermächtigt nicht zum Eingriff in die 
elterliche Sorge durch das Familiengericht. Hinzukommen müssen als Gefährdungs-
ursachen nach § 1666 BGB: 

 die missbräuchliche Ausübung der elterlichen Sorge; 

 die Vernachlässigung des Kindes; 

 das unverschuldete Elternversagen oder 

 das Verhalten eines / einer Dritten; sowie  

 die fehlende Bereitschaft und/ oder Unfähigkeit der Eltern, die Gefährdung ab-
zuwenden (z.B. mit Unterstützung von Leistungen des Jugendamtes). 
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Von Kindeswohlgefährdung ist zu unterscheiden eine „das Wohl des Kindes nicht ge-
währleistende Erziehung“, die gemäß § 27 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII einen Anspruch auf 
Hilfe zur Erziehung begründet. Diese liegt vor, wenn im Hinblick auf das Erziehungsziel 
in § 1 Abs. 1 SGB VIII, also das Recht des Kindes oder Jugendlichen auf Erziehung 
zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit eine Fehlent-
wicklung bzw. ein Rückstand oder Stillstand der Persönlichkeitsentwicklung eingetre-
ten ist oder einzutreten droht. Dabei ist der Erziehungsstand des Kindes unter Berück-
sichtigung seiner konkreten Lebenslage, d.h. seines Alters, seiner Veranlagungen und 
seiner Sozialisationsbedingungen zu beurteilen. Die Mangelsituation des § 27 SGB 
VIII muss nicht die Gefahrengrenze nach § 1666 BGB überschreiten. 
 
 
8. Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte bei der Einschätzung des Gefähr-

dungsrisikos 
 
Bei der Einschätzung des Gefährdungsrisikos müssen sich mindestens zwei Fach-
kräfte beraten; zumindest eine Person sollte über spezifische Kompetenzen für die 
Risikoeinschätzung verfügen. Bestehende Teamstrukturen, Fachberatungen sollten 
wo möglich eingebunden/genutzt werden. 
Es fällt in den Verantwortungsbereich der Leitung (des Dienstes oder der Einrichtung), 
dass ein praktikables Verfahren eingeführt und angewandt wird. Fachberatung kann 
Teil der Leitungsaufgabe sein. Ist dies nicht der Fall, ist zu klären, wie die Leitung 
informiert und einbezogen wird. 
Auch Methodenkenntnis zur Durchführung kollegialer Beratung sollte vorhanden sein. 
Fallverantwortung und Leitungsverantwortung werden nicht durch Teamentscheide er-
setzt. Im konkreten Einzelfall kann auch die Einbeziehung externer Experten (Ärzte, 
Psychologen….) erforderlich sein. 
 

Verfügt der Träger nicht selbst über derartige Fachkräfte, wird eine Liste über die mög-
liche Hinzuziehung externer Fachkräfte erstellt. Der Träger klärt mit diesen Fachkräf-
ten ihre Verfügbarkeit, Art und Umfang des Einsatzes ab. 
Insbesondere folgende Institutionen/Fachkräfte können geeignet sein: 

 Beratungsstellen bei sexueller Gewalt 

 Beratungsstellen bei häuslicher Gewalt 

 Erziehungsberatung 

 Ehe-, Familie- und Lebensberatung 

 Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung 

 Fachberatungen der Tagesbetreuung für Kinder 

 Frühförderstellen 

 Gesundheitsamt 

 Kinderschutzbund 

 Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen 

 Soziale Dienste freier Träger 

 Suchtberatung 
 
Von (Kleinst-) Trägern und Einrichtungen, bei denen davon auszugehen ist, dass sie 
selber über keine insoweit erfahrene Fachkraft verfügen und keine Verbindung zu ex-
ternen Institutionen/Fachkräfte haben, ist das Jugendamt frühzeitig einzubeziehen. 
Die Einschätzung des Gefährdungsrisikos erfordert eine fachliche (und rechtliche) Be-
wertung von Lebenslagen hinsichtlich 
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 der möglichen Schädigungen, die die Kinder in ihrer weiteren Entwicklung auf-
grund dieser Lebensumstände erfahren können; 

 der Erheblichkeit der Gefährdungsmomente (Intensität, Häufigkeit und Dauer 
des schädigenden Einflusses) bzw. der Erheblichkeit des erwarteten Schadens; 

 des Grades der Wahrscheinlichkeit (Prognose) eines Schadenseintritts (Es geht 
um die Beurteilung zukünftiger Einflüsse, vor denen das Kind zu schützen ist); 

 der Fähigkeit der Eltern(teile), die Gefahr abzuwenden bzw. die zur Abwendung 
der Gefahr erforderlichen Maßnahmen zu treffen; 

 der Bereitschaft der Eltern(teile), die Gefahr abzuwenden bzw. die zur Abwen-
dung der Gefahr erforderlichen Maßnahmen zu treffen. 
 

9. Frei zugängliche Hilfen 
 
Ohne Beteiligung des Jugendamtes kann ein freier Träger nur Hilfen vermitteln oder 
anbieten, die keiner Leistungsgewährung im Einzelfall bedürfen. Dies können zum Bei-
spiel Beratungsstellenangebote, Hilfen durch Verwandte oder Ehrenamtliche, offene 
Stadtteilangebote sein. Insbesondere Hilfeplan gesteuerte Hilfen können nicht ohne 
Beteiligung des Jugendamtes erbracht werden. 
 
 
10. Formen von Kindeswohlgefährdung (Vernachlässigung, psychische 

Misshandlung, körperliche Misshandlung, sexueller Missbrauch 
 
Die nachfolgenden Definitionen von Formen der Kindeswohlgefährdung können allen-
falls eine erste Orientierung ermöglichen. Es ist erforderlich sie vor dem Hintergrund 
des jeweiligen Praxisfelds, der persönlichen und fachlichen Erfahrung der handelnden 
Personen und der konkreten Umstände des Einzelfalls zu präzisieren und in ihrer Re-
levanz einzuschätzen. (zum Beispiel unter Einsatz standardisierter Instrumente s. o.) 
 
Vernachlässigung 

 ist die andauernde oder wiederholte Unterlassung fürsorglichen Handelns sor-
geverpflichteter Personen (Eltern), welches zur Sicherstellung der physischen 
oder psychischen Versorgung des Kindes notwendig wäre. 

 geschieht selten aktiv, sondern zumeist passiv aufgrund unzureichender Ein-
sicht oder unzureichenden Wissens. 

 stellt eine chronische Unterversorgung des Kindes durch nachhaltige Nichtbe-
rücksichtigung, Missachtung oder Versagung seiner Lebensbedürfnisse dar 
und hemmt, beeinträchtigt oder schädigt seine körperliche, geistige oder seeli-
sche Entwicklung. 

 betrifft in erster Linie Kinder, die aufgrund ihres Alters oder aufgrund von Behin-
derung auf Förderung, Fürsorge und Schutz in besonderer Weise angewiesen 
sind. 

 stellt eine basale Beziehungsstörung zwischen Eltern und ihren Kindern dar.   
      (zitiert nach Schone 2006) 

 
 
 
 
 
 



2. Fortschreibung der Qualitätsentwicklungsvereinbarung 2018-10 

44 
 

Psychische Misshandlung 
Die Definition psychischer Misshandlung hat sich in der Praxis der Jugendhilfe als 
schwierig erwiesen. 
Kindler nennt fünf verschiedene Unterformen, die einzeln oder in Kombination auftre-
ten können und als psychische Misshandlung angesehen werden müssen, wenn sie 
die Beziehung eines Elternteils zum Kind kennzeichnen: 
 

 feindselige Ablehnung (z.B. ständiges Herabsetzen Beschämen, Kritisieren o-
der Demütigen eines Kindes); 

 Ausnutzen und Korrumpieren (z.B. Kind wird zu einem selbstzerstörerischen 
oder strafbaren Verhalten angehalten oder gezwungen bzw. ein solches Ver-
halten des Kindes wird widerstandslos zugelassen); 

 Terrorisieren (z.B. Kind wird durch ständige Drohung in einem Zustand der 
Angst gehalten); 

 Isolieren (z.B. Kind wird in ausgeprägter Form von altersentsprechenden sozi-
alen Kontakten fern gehalten); 

 Verweigerung emotionaler Responsivität (z.B. Signale des Kindes und seine 
Bedürfnisse nach emotionaler Zuwendung werden anhaltend und in ausgepräg-
ter Form übersehen und nicht beantwortet) 

 
(Kindler H. 2006 in Handbuch Kindeswohlgefährdung des DJI unter Angabe weiterer 
Quellen) 
 
Körperliche Misshandlung 
Unter körperlicher Kindesmisshandlung können nach Kindler im Kontext der Prüfung 
und Bearbeitung von Fällen einer möglichen Kindeswohlgefährdung alle Handlungen 
von Eltern oder anderen Bezugspersonen verstanden werden, die durch Anwendung 
von körperlichem Zwang bzw. Gewalt für einen einsichtigen Dritten vorhersehbar zu 
erheblichen physischen oder psychischen Beeinträchtigungen des Kindes und seiner 
Entwicklung führen oder vorhersehbar ein hohes Risiko solcher Folgen bergen. 
 
Sexueller Missbrauch 
Sexueller Missbrauch ist jede sexuelle Handlung, die an oder vor einem Kind entweder 
gegen den Willen des Kindes vorgenommen wird oder der das Kind aufgrund körper-
licher, psychischer, kognitiver oder sprachlicher Unterlegenheit nicht wissentlich zu-
stimmen kann. Der Täter nutzt seine Macht- und Autoritätsposition aus, um seine ei-
genen Bedürfnisse auf Kosten des Kindes zu befriedigen.“ (Adelheid Unterstaller in 
Handbuch Kindeswohlgefährdung des DJI) 
 
 
11. Gefährdungsgrad 
 
Die Verfahrensdauer von der ersten Wahrnehmung einer Gefährdung bis zur konkret 
notwendigen Reaktion (z.B. Gespräch mit den Personensorgeberechtigten, Angebot  
von Hilfen, Verständigung der Polizei zur unmittelbaren Gefahrenabwehr, Information 
des Jugendamtes, weil Inobhutnahme oder Anrufung des Familiengerichts notwendig 
erscheint) ist umso kürzer, je gravierender die Gefährdung ist. Bereits bei der ersten 
Risikoeinschätzung ist daher abzuwägen, ob ein sofortiges Einschreiten erforderlich 
ist, oder ob und wie lange zugewartet werden kann. 
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Weiterhin ist die Schutzbedürftigkeit maßgeblich nach dem Alter, dem Entwicklungs-
stand und dem aktuellen gesundheitlichen Zustand zu beurteilen (so ist z.B. das Ge-
fährdungsrisiko umso höher einzuschätzen, je jünger das Kind ist). 
 
12.  Örtliche Zuständigkeit für den Abschluss von Vereinbarungen nach  

§ 78e SGB VIII 
 
§ 78 e SGB VIII regelt, dass für den Abschluss von Vereinbarungen über Leistungs-
angebote, Entgelte und Qualitätsentwicklungsvereinbarungen nach § 78b Abs. 1 der 
örtliche Träger der Jugendhilfe zuständig ist, in dessen Bereich die Einrichtung liegt. 
Damit ist auch die Zuständigkeit für den Abschluss von Vereinbarungen mit überörtli-
chen Einrichtungen dem örtlichen Jugendamt und nicht dem überörtlichen Träger bzw. 
dem Landesjugendamt zugewiesen. 
 
13. Datenschutz / Vertrauensschutz 
 
Grundsätzlich soll die Informationsweitergabe an das Jugendamt immer mit Wissen 
(d.h. nicht immer mit Einverständnis) der Betroffenen erfolgen. Ausnahme: soweit der 
wirksame Schutz des Kindes oder Jugendlichen gem. § 8 a SGB VIII dadurch in Frage 
gestellt würde. 
Die Befugnis zur Weitergabe von Daten an das Jugendamt folgt hinsichtlich nicht an-
vertrauter Daten aus § 64 Abs.2 i. V. m. § 69 Abs. 1 Nr1 Alt.2 SGB X, hinsichtlich 
anvertrauter Daten aus § 65 Abs.1 Satz 1 Nr.5 sowie nach den Bestimmungen der EU-
DSGVO. 
Ausführliche Hinweise zum Datenschutz bei Kooperationen zwischen Jugendamt und 
anderen Stellen finden sich z.B. in der Broschüre „Datenschutz und familiäre Gewalt“, 
Ministerium für Bildung und Frauen des Landes Schleswig-Holstein, Dezember 2005) 
 
14. Tätigkeitsausschluss einschlägig vorbestrafter Personen nach § 72a SGB 

VIII 
 
Die Regelung des § 72 a SGB VIII erfasst Personen, die für den Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe in der Kinder- und Jugendhilfe tätig werden. 
Der § 72a Abs. 3 SGB VIII umfasst die neben- und ehrenamtlich tätigen Personen, die 
in Wahrnehmung der Kinder- und Jugendhilfe Kinder und Jugendliche beaufsichtigen, 
betreuen, erziehen oder ausbilden oder einen vergleichbaren Kontakt zu diesen ha-
ben. Maßgeblich für die Notwendigkeit der Einsichtnahme in ein erweitertes Führungs-
zeugnis bei diesem Personenkreis ist die Art, Intensität und Dauer des Kontaktes mit 
Kindern und Jugendlichen. 
Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe werden durch die Absätze 2 und 4 zum Ab-
schluss von Vereinbarungen zur Umsetzung des § 72a SGB VIII mit allen Trägern der 
freien Jugendhilfe verpflichtet. Die Einholung von Führungszeugnissen stellt nur ein 
Instrument dar, um sicherzustellen, dass rechtskräftig verurteilte Straftäter nicht be-
schäftigt oder vermittelt werden, weshalb durch die Einsichtnahme in erweiterte Füh-
rungszeugnisse kein vollumfänglicher Schutz gewährleistet wer- den kann. (Vgl. AGJ 
und BAGLJÄ 2013, Handlungsempfehlungen zum Bundeskinderschutzgesetz) 
In den Handlungsempfehlungen zum Bundeskinderschutzgesetz der AGJ und der 
BAGLJÄ wird darauf verwiesen, dass für Personen die im Rahmen eines regulären 
Freiwilligendiensts tätig werden und bei diesem Dienst Aufgaben der Jugendhilfe 
wahrnehmen vergleichbare Bedingungen wie für hauptamtlich tätige Personen gelten 
sollten. 
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ANLAGE 6    Hinweise zum Datenschutz 
(vgl. KVJS-Ratgeber „Kinderschutz in der offenen Kinder- und Jugendarbeit“) 

 

Die Vertragspartner verpflichten sich im Rahmen ihrer Zusammenarbeit die Daten-
schutzbestimmungen zu beachten, die sich aus der seit dem 28.05.2018 geltenden 
Europäischen Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) und den Datenschutzbe-
stimmungen des SGB VIII ergeben (vgl. hierzu auch die Veröffentlichung von 
KUNKEL: „Datenschutz in der Jugendhilfe“, veröffentlicht am 18.01.2016 unter: 
http://www.SGBVIII.de/S60.pdf, sowie KUNKEL: „Sozialdatenschutz nach der EU-
Datenschutzgrundverordnung – Diskussionspapier – Eine Einführung“  
Stand 25.05.2018, veröffentlicht unter: http://www.hs-kehl.de/forschung/forschungs-
ergebnisse/publikationen/ISSN 0937-1982. 
 
Effektiver Kinderschutz braucht den Datenschutz, da sie in einem engen Zusammen-
hang stehen. Denn die freiwillige Inanspruchnahme von Beratung und Hilfen durch 
Eltern oder Kinder und Jugendliche hängt ganz entscheidend davon ab, ob es den 
Fachkräften der Kinder- und Jugendhilfe gelingt, eine Vertrauensbeziehung aufzu-
bauen. Vertrauensschutz ist in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ein hohes Gut. 
Wenn aber die eigenen Möglichkeiten im Einzelfall nicht ausreichen, den Kinderschutz 
zu gewährleisten, ist es sowohl aus fachlicher Verantwortung heraus notwendig als 
auch datenschutzrechtlich zulässig, zum Beispiel das Jugendamt einzubeziehen. 
 
Was sind Daten? 
Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer be-
stimmten oder bestimmbaren Person. Sie sind also jede Art von Informationen wie 
Name, Familienstand, Nationalität, Schul- und Berufsbildung, politische oder religiöse 
Anschauung, die einer natürlichen Person zugeordnet sind beziehungsweise zugeord-
net werden können. Es handelt sich also um personenbezogene oder personenbe-
ziehbare Daten. 
 
Was sind Sozialdaten? 
Sozialdaten sind Daten, die von einem Sozialleistungsträger, zum Beispiel der Bunde-
sagentur für Arbeit, den gesetzlichen Krankenkassen, aber auch den Sozial- und Ju-
gendämtern der Landkreise und Städte im Hinblick auf die jeweilige Aufgabenerfüllung 
erhoben, verarbeitet oder genutzt werden. Für die Datenerhebung, Datenspeicherung 
und Datenübermittlung gilt das Sozialgeheimnis nach § 35 Absatz 1 SGB I in Verbin-
dung mit § 61 Absatz 1 Satz 1 SGB VIII (Sozialdatenschutz). Diese Vorschriften gelten 
aber nicht für die freien Träger. Hier kann der Sozialdatenschutz im Rahmen der Ver-
einbarungen mit dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe sichergestellt werden. Alter-
nativ dazu ist auch eine Selbstverpflichtungserklärung des freien Trägers möglich (§ 
61 Absatz 3 SGB VIII).  
 
Datenerhebung 
Die Sammlung von Informationen (Erhebung von Daten) ist für die Einschätzung des 
Gefährdungsrisikos von Bedeutung. Es sind nur die Daten zu erheben, die hierfür re-
levant sind. Grundsätzlich gilt, bis auf wenige Ausnahmefälle (zum Beispiel wenn 
dadurch der Schutz des betroffenen Kindes oder Jugendlichen gefährdet wäre), dass 
die Daten bei den betroffenen jungen Menschen und deren Personensorgeberechtig-
ten selbst erhoben werden. 

http://www.sgbviii.de/S60.pdf
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Die Vereinbarung gemäß § 8a Absatz 4 SGB VIII soll sicherstellen, dass die Fachkräfte 
des freien Trägers den Schutzauftrag gemäß § 8a Absatz 1 in entsprechender Weise 
– also im Rahmen der eigenen Aufgabenstellung – wahrnehmen. 
 
Für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei freien Trägern bedeutet dies, dass sie we-
der die Pflicht noch die Befugnis haben, ohne Zustimmung der Betroffenen bei Dritten 
Daten zu erheben. Dies gilt selbst dann, wenn Anhaltspunkte für eine Kindeswohlge-
fährdung vorliegen, die Informationen jedoch nicht ausreichen, um im Rahmen einer 
Gefährdungsabschätzung die Gefährdung zu bestätigen oder den Verdacht auszuräu-
men. 
Erforderlich ist es hingegen, mit den Personensorge- oder Erziehungsberechtigten Ge-
spräche zu führen, wenn sie im Rahmen einer Gefährdungseinschätzung notwendig 
sind und eine Hilfebeziehung nicht gefährden (letzteres ist insbesondere bei der Infor-
mationsgewinnung im Rahmen von Anhaltspunkten für einen sexuellen Missbrauch in 
der Familie oder beispielsweise einer zu befürchtenden Zwangsheirat von Bedeutung). 
 
Datenverwendung und Datenübermittlung 
Grundsätzlich muss die Informationsweitergabe oder die Datenübermittlung immer mit 
dem Wissen und mit dem Einverständnis der Betroffenen erfolgen. Eine Ausnahme ist 
nur möglich, wenn dies den wirksamen Schutz des Kindes oder Jugendlichen in Frage 
stellt. Eine Datenverwendung und Datenübermittlung ist zulässig und erforderlich, 
wenn damit die Aufgabe nach dem SGB VIII erfüllt wird. Dies ist bei der Wahrnehmung 
des Schutzauftrages nach § 8a SGB VIII der Fall.  
 
Von Datenverwendung spricht man, wenn Daten mit dem Ziel der Gefährdungsein-
schätzung innerhalb der eigenen Einrichtung, zum Beispiel im Team, verwendet wer-
den oder der Information der Leitung oder der insoweit erfahrenen Fachkraft dienen. 
Von Datenübermittlung spricht man, wenn Daten an andere Stellen, Institutionen oder 
Personen, auch insoweit erfahrene Fachkräfte, die nicht der eigenen Einrichtung an-
gehören, weitergegeben werden.  
 
Das heißt, wenn einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter bei einem freien Träger 
gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung bekannt geworden sind, ist 
es zulässig und gefordert:  
 

 Daten zum Ziel der Gefährdungsabschätzung mit Teamkollegen beziehungs-
weise einer insoweit erfahrenen Fachkraft, die derselben Einrichtung angehört, 
zu verwenden,  

 Daten zum Ziel der Gefährdungsabschätzung an eine insoweit erfahrene Fach-
kraft, die der eigenen Einrichtung nicht angehört, zu übermitteln. Die Daten und 
Namen sollen vorrangig anonymisiert (unkenntlich gemacht) oder zumindest 
pseudonymisiert (geändert) werden,  

 Daten gegenüber den Personensorge- oder Erziehungsberechtigten oder dem 
jungen Menschen zum Zweck der gemeinsamen Abschätzung des Gefähr-
dungsrisikos zu offenbaren,  

 Daten an das Jugendamt zu übermitteln, wenn die Abschätzung des Gefähr-
dungsrisikos ergeben hat, dass die eigene Hilfe und gegebenenfalls weitere 
bisher in Anspruch genommene Hilfen nicht ausreichen, die Gefährdung abzu-
wenden. 
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Datenschutzbestimmungen SGB VIII §§ 61 – 68  

§ 61 Anwendungsbereich 

(1) Für den Schutz von Sozialdaten bei ihrer Erhebung und Verwendung in der Jugendhilfe 
gelten § 35 des Ersten Buches, §§ 67 bis 85a des Zehnten Buches sowie die nachfolgenden 
Vorschriften. Sie gelten für alle Stellen des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe, soweit sie 
Aufgaben nach diesem Buch wahrnehmen. Für die Wahrnehmung von Aufgaben nach diesem 
Buch durch kreisangehörige Gemeinden und Gemeindeverbände, die nicht örtliche Träger 
sind, gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend. 
(2) Für den Schutz von Sozialdaten bei ihrer Erhebung und Verwendung im Rahmen der Tä-
tigkeit des Jugendamts als Amtspfleger, Amtsvormund, Beistand und Gegenvormund gilt nur 
§ 68. 
(3) Werden Einrichtungen und Dienste der Träger der freien Jugendhilfe in Anspruch genom-
men, so ist sicherzustellen, dass der Schutz der personenbezogenen Daten bei der Erhebung 
und Verwendung in entsprechender Weise gewährleistet ist. 
 

§ 62 Datenerhebung 

(1) Sozialdaten dürfen nur erhoben werden, soweit ihre Kenntnis zur Erfüllung der jeweiligen 
Aufgabe erforderlich ist. 
(2) Sozialdaten sind beim Betroffenen zu erheben. Er ist über die Rechtsgrundlage der Erhe-
bung sowie die Zweckbestimmungen der Erhebung und Verwendung aufzuklären, soweit 
diese nicht offenkundig sind. 

(3) Ohne Mitwirkung des Betroffenen dürfen Sozialdaten nur erhoben werden, wenn 
1. 

eine gesetzliche Bestimmung dies vorschreibt oder erlaubt oder 

2. 

ihre Erhebung beim Betroffenen nicht möglich ist oder die jeweilige Aufgabe ihrer Art 
nach eine Erhebung bei anderen erfordert, die Kenntnis der Daten aber erforderlich ist 
für 
a) 
die Feststellung der Voraussetzungen oder für die Erfüllung einer Leistung nach die-
sem Buch oder 

b) 
die Feststellung der Voraussetzungen für die Erstattung einer Leistung nach § 50 des 
Zehnten Buches oder 

c) 
die Wahrnehmung einer Aufgabe nach den §§ 42 bis 48a und nach § 52 oder 

d) 
die Erfüllung des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung nach § 8a oder 

3. 
die Erhebung beim Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde 
und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass schutzwürdige Interessen des Betroffe-
nen beeinträchtigt werden oder 

4. 
die Erhebung bei dem Betroffenen den Zugang zur Hilfe ernsthaft gefährden würde. 

(4) Ist der Betroffene nicht zugleich Leistungsberechtigter oder sonst an der Leistung beteiligt, 
so dürfen die Daten auch beim Leistungsberechtigten oder einer anderen Person, die sonst 
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an der Leistung beteiligt ist, erhoben werden, wenn die Kenntnis der Daten für die Gewährung 
einer Leistung nach diesem Buch notwendig ist. Satz 1 gilt bei der Erfüllung anderer Aufgaben 
im Sinne des § 2 Absatz 3 entsprechend. 

§ 63 Datenspeicherung 

(1) Sozialdaten dürfen gespeichert werden, soweit dies für die Erfüllung der jeweiligen Aufgabe 
erforderlich ist. 
(2) Daten, die zur Erfüllung unterschiedlicher Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe erhoben 
worden sind, dürfen nur zusammengeführt werden, wenn und solange dies wegen eines un-
mittelbaren Sachzusammenhangs erforderlich ist. Daten, die zu Leistungszwecken im Sinne 
des § 2 Absatz 2 und Daten, die für andere Aufgaben im Sinne des § 2 Absatz 3 erhoben 
worden sind, dürfen nur zusammengeführt werden, soweit dies zur Erfüllung der jeweiligen 
Aufgabe erforderlich ist. 

§ 64 Datenübermittlung und -nutzung 

(1) Sozialdaten dürfen zu dem Zweck übermittelt oder genutzt werden, zu dem sie erhoben 
worden sind. 
(2) Eine Übermittlung für die Erfüllung von Aufgaben nach § 69 des Zehnten Buches ist ab-
weichend von Absatz 1 nur zulässig, soweit dadurch der Erfolg einer zu gewährenden Leistung 
nicht in Frage gestellt wird. 
(2a) Vor einer Übermittlung an eine Fachkraft, die der verantwortlichen Stelle nicht angehört, 
sind die Sozialdaten zu anonymisieren oder zu pseudonymisieren, soweit die Aufgabenerfül-
lung dies zulässt. 
(3) Sozialdaten dürfen beim Träger der öffentlichen Jugendhilfe zum Zwecke der Planung im 
Sinne des § 80 gespeichert oder genutzt werden; sie sind unverzüglich zu anonymisieren. 

§ 65 Besonderer Vertrauensschutz in der persönlichen und erzieherischen Hilfe 

(1) Sozialdaten, die dem Mitarbeiter eines Trägers der öffentlichen Jugendhilfe zum Zwecke 
persönlicher und erzieherischer Hilfe anvertraut worden sind, dürfen von diesem nur weiterge-
geben werden 
1. 

mit der Einwilligung dessen, der die Daten anvertraut hat, oder 

2. 
dem Familiengericht zur Erfüllung der Aufgaben nach § 8a Absatz 2, wenn angesichts 
einer Gefährdung des Wohls eines Kindes oder eines Jugendlichen ohne diese Mittei-
lung eine für die Gewährung von Leistungen notwendige gerichtliche Entscheidung 
nicht ermöglicht werden könnte, oder 

3. 
dem Mitarbeiter, der auf Grund eines Wechsels der Fallzuständigkeit im Jugendamt 
oder eines Wechsels der örtlichen Zuständigkeit für die Gewährung oder Erbringung 
der Leistung verantwortlich ist, wenn Anhaltspunkte für eine Gefährdung des Kindes-
wohls gegeben sind und die Daten für eine Abschätzung des Gefährdungsrisikos not-
wendig sind, oder 

4. 
an die Fachkräfte, die zum Zwecke der Abschätzung des Gefährdungsrisikos nach § 
8a hinzugezogen werden; § 64 Absatz 2a bleibt unberührt, oder 

5. 
unter den Voraussetzungen, unter denen eine der in § 203 Absatz 1 oder 4 des Straf-
gesetzbuchs genannten Personen dazu befugt wäre. 
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Gibt der Mitarbeiter anvertraute Sozialdaten weiter, so dürfen sie vom Empfänger nur zu dem 
Zweck weitergegeben werden, zu dem er diese befugt erhalten hat. 
(2) § 35 Absatz 3 des Ersten Buches gilt auch, soweit ein behördeninternes Weitergabeverbot 
nach Absatz 1 besteht. 
 

§ 66 (weggefallen) 

§ 67 (weggefallen) 

 

§ 68 Sozialdaten im Bereich der Beistandschaft, Amtspflegschaft und der 
Amtsvormundschaft 

(1) Der Beamte oder Angestellte, dem die Ausübung der Beistandschaft, Amtspflegschaft oder 
Amtsvormundschaft übertragen ist, darf Sozialdaten nur erheben und verwenden, soweit dies 
zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist. Die Nutzung dieser Sozialdaten zum Zwecke 
der Aufsicht, Kontrolle oder Rechnungsprüfung durch die dafür zuständigen Stellen sowie die 
Übermittlung an diese ist im Hinblick auf den Einzelfall zulässig. 
(2) Für die Löschung und Sperrung der Daten gilt § 84 Absatz 2, 3 und 6 des Zehnten Buches 
entsprechend. 
(3) Wer unter Beistandschaft, Amtspflegschaft oder Amtsvormundschaft gestanden hat, hat 
nach Vollendung des 18. Lebensjahres ein Recht auf Kenntnis der zu seiner Person gespei-
cherten Informationen, soweit nicht berechtigte Interessen Dritter entgegenstehen. Vor Voll-
endung des 18. Lebensjahres können ihm die gespeicherten Informationen bekannt gegeben 
werden, soweit er die erforderliche Einsichts- und Urteilsfähigkeit besitzt und keine berechtig-
ten Interessen Dritter entgegenstehen. Nach Beendigung einer Beistandschaft hat darüber 
hinaus der Elternteil, der die Beistandschaft beantragt hat, einen Anspruch auf Kenntnis der 
gespeicherten Daten, solange der junge Mensch minderjährig ist und der Elternteil antragsbe-
rechtigt ist. 
(4) Personen oder Stellen, an die Sozialdaten übermittelt worden sind, dürfen diese nur zu 
dem Zweck verwenden, zu dem sie ihnen nach Absatz 1 befugt weitergegeben worden sind. 
(5) Für die Tätigkeit des Jugendamts als Gegenvormund gelten die Absätze 1 bis 4 entspre-
chend. 
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ANLAGE 7 (vgl. Raster ANLAGE 3) 
Konzept der einrichtungsbezogenen Qualitätsentwicklung 

 
 

Das Konzept der einrichtungsbezogenen Qualitätsentwicklung wird auf der Grundlage 
des Rasters (siehe ANLAGE 3) von der Einrichtung erstellt und ist Bestandteil dieser 
Qualitätsentwicklungsvereinbarung. 

 


